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Fachspezifische Studien- und Prüfungs-

ordnung für die gemeinsamen Master-

studiengänge „Medienrecht und -ma-

nagement – Digital Media Law and Ma-

nagement(LLM)“ und „Medienrecht 

und –management – Digital Media Law 

and Management (MBA)“an der Uni-

versität Potsdam und an der Filmuni-

versität Babelsberg KONRAD WOLF 

 

Vom 18. Januar 2017 

 
Der Fakultätsrat der Juristischen Fakultät der Uni-

versität Potsdam  und der Fakultätsrat der Fakultät I 

der Filmuniversität Babelsberg KONRAD WOLFha-

ben auf der Grundlage der §§ 19 Abs. 1 und 2, 22 

Abs. 2 sowie 72 Abs. 2 Nr. 1 des Brandenburgischen 

Hochschulgesetzes vom 28. April 2014 (GVB l. I/ 

14, [Nr. 18]), zuletzt geändert durch Art. 2 des Ge-

setzes vom 1. Juli 2015 (GVBl.I/15, [Nr. 18]) in Ver-

bindung mit der Verordnung über die Gestaltung von 

Prüfungsordnungen zur Gewährleistung der Gleich-

wertigkeit von Studium, Prüfungen und Abschlüssen 

(Hochschulprüfungsverordnung - HSPV) vom 4. 

März 2015 (GVBl.II/15, [Nr. 12]) in Verbindung mit 

Art. 21 Abs. 2 Nr. 1 der Grundordnung der Univer-

sität Potsdam vom 17. Dezember 2009 (Am Bek. UP 

Nr. 4/2010, S. 60), zuletzt geändert durch die Dritte 

Satzung zur Änderung zur Grundordnung der Uni-

versität Potsdam vom 22. April 2015 (AmBek. UP 

Nr. 6/2015 S. 235), und § 1 Abs. 2 der Neufassung 

der allgemeinen Studien- und Prüfungsordnung für 

die Bachelor- und Masterstudiengänge an der Uni-

versität Potsdam vom 30. Januar 2013 (BAMA-O) 

(AmBek UP Nr. 3/2013, S. 35), in der Fassung der 

Änderungssatzung vom 26. Februar 2014 (AmBek 

UP Nr. 3/2014, S. 35)  in Verbindung mit§ 13 Abs. 

2 der Grundordnung der Filmuniversität Babelsberg 

KONRAD WOLF vom 20. Oktober 2014 (AmBek 

Filmuniversität Babelsberg KONRAD WOLF Nr. 

20/2014 vom 08. Dezember 2014) und § 1 Abs. 1 S. 

2 der Rahmenordnung für Studium und Prüfungen 

für die Bachelor- und Masterstudiengänge der Fil-

muniverität Babelsberg KONRAD WOLF (RSP) 

vom 14. März 2016 (AmBek Filmuniversität Babels-

berg KONRAD WOLF Nr. 3/2016 vom 24. Mai 

2016)am 18. Januar 2017 folgende Studien- und Prü-

fungsordnung als Satzung beschlossen:1 
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§ 1 Geltungsbereich 

 

(1) Diese Ordnung gilt für das Masterstudium in den 

gemeinsamen Studiengängen „Medienrecht und -

management– Digital Media Law and Management“ 

(LLM) und „Medienrecht und –management – Digi-

tal Media Law and Management“ (MBA)an der Uni-

versität Potsdam und der Filmuniversität Babelsberg 

KONRAD WOLF (Filmuniversität). Sie ergänzt als 

fachspezifische Ordnung die Rahmenordnung für 

Studium und Prüfungen für die Bachelor- und Mas-

terstudiengänge der Filmuniversität Babelsberg 

KONRAD WOLF (RSP). 

 

(2) Der Studiengang „Medienrecht und -manage-

ment – Digital Media Law and Management (LLM)“ 

darf als Kurzbezeichnung auch nur als „Medienrecht 

und –management (LLM)“ oder als „Digital Media 

Law and Management (LLM)“ bezeichnet werden. 

Der Studiengang „Medienrecht und –management – 

Digital Media Law and Management (MBA)“ darf 

als Kurzbezeichnung auch nur als „Medienrecht und 

–management (MBA)“ oder als „Digital Media Law 

and Management (MBA) bezeichnet werden. Im 

Folgenden werden in dieser Ordnung die Kurzbe-

zeichnungen „Medienrecht und –management 

(LLM)“ und „Medienrecht und –management 

(MBA)“ verwendet.  

Genehmigt durch die Präsidentin der Filmuniversität Babelsberg 
KONRAD WOLF am 7. März 2017.   
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(3) Diese Ordnung weicht gemäß §31a BAMA-O als 

gemeinsame fachspezifische Ordnung von Koopera-

tionsstudiengängen von den Regelungen der 

BAMA-O ab. 

 

(4) Bei Widersprüchen zwischen dieser Ordnung 

und der RSP gehen die Bestimmungen der RSP den 

Bestimmungen dieser Ordnung vor. 

 
(5) Die Organisation und Durchführung des Studien-

ganges erfolgt unter akademischer Verantwortung 

der beiden beteiligten Universitäten durch die Erich 

Pommer Institut gGmbH. Die Erich Pommer Institut 

gGmbH übernimmt die in der BAMA-O der Univer-

sität Potsdam beschriebenen Aufgaben des Studien-

büros der Universität Potsdam sowie die in der RSP 

beschriebenen Aufgaben des Büros des Studiengan-

ges der Filmuniversität und die in dieser Ordnung 

beschriebenen Aufgaben des Studienbüros nach 

Maßgabe der Kooperationsverträge. Die Feststel-

lung des endgültigen Nichtbestehens der Prüfung 

zum gesamten Studiengang durch Bescheid gegen-

über der bzw. dem Studierenden sowie die Entschei-

dung über den Widerspruch gegen diesen Bescheid 

bleiben der zuständigen Stelle der jeweils immatri-

kulierenden Universität vorbehalten. 
 

 

§ 2 Ziele des Masterstudiums und Immatrikula-

tion 

 

(1) Im anwendungsorientierten weiterbildenden 

Masterstudium im Studiengang „Medienrecht und –

management (LLM)“ werden die im ersten berufs-

qualifizierenden Abschluss erworbenen fachlichen 

Kenntnisse, Fähigkeiten und Methoden vertieft und 

erweitert. Die Studierenden werden wissenschaftlich 

befähigt, im Bereich des Medienrechts und Medien-

managements die verschiedenen Märkte und Markt-

gegebenheiten zu kennen und die spezifischen An-

forderungen entlang der Produktionskette von Medi-

enproduktionen zu berücksichtigen sowie rechtswis-

senschaftlich fundierte Kenntnisse im Bereich des 

Medienrechts in den verschiedenen Phasen eines 

Produktionsprozesses anzuwenden. Die Studieren-

den werden befähigt, unter anderem im juristischen 

Beratungsmarkt im Medienrecht bzw. in entspre-

chenden Abteilungen von Unternehmen tätig wer-

den. Die von den Studierenden zu erwerbenden 

Kompetenzen ergeben sich aus den Beschreibungen 

der einzelnen Module im Modulkatalog in Anhang 1 

zu dieser Ordnung. Der Masterstudiengang „Medi-

enrecht und –management (LLM)“ ist als dualer Stu-

diengang studierbar, kann jedoch auch nicht-dual 

studiert werden.  

 

(2) Im anwendungsorientierten weiterbildenden 

Masterstudium im Studiengang „Medienrecht und –

management (MBA)“ werden die im ersten berufs-

qualifizierenden Abschluss erworbenen fachlichen 

Kenntnisse, Fähigkeiten und Methoden vertieft und 

erweitert. Die Studierenden werden wissenschaftlich 

befähigt, im Bereich des Medienrechts und Medien-

managements die verschiedenen Märkte und Markt-

gegebenheiten zu kennen und die spezifischen An-

forderungen entlang der Produktionskette von Medi-

enproduktionen zu berücksichtigen sowie fundierte 

Kenntnisse im Bereich des Medienmanagements in 

den verschiedenen Phasen eines Produktionsprozes-

ses anzuwenden. Die Studierenden werden befähigt 

unter anderem Aufgaben im Management im Medi-

enbereich wahrzunehmen bzw. Unternehmen im 

Medienbereich in Fragen des Managements zu bera-

ten. Die von den Studierenden zu erwerbenden Kom-

petenzen ergeben sich aus den Beschreibungen der 

einzelnen Module im Modulkatalog in Anhang 1 zu 

dieser Ordnung. Der Masterstudiengang „Medien-

recht und –management (MBA)“ ist als dualer Stu-

diengang  studierbar, kann jedoch auch nicht-dual 

studiert werden.   

 

(3) Die Immatrikulation für den Studiengang aus 

Absatz 1 erfolgt an der Universität Potsdam; die Im-

matrikulation für den Studiengang aus Absatz 2 er-

folgt an der Filmuniversität. Es gelten die allgemei-

nen Regelungen der jeweils immatrikulierenden 

Universität über die Immatrikulation. 

 

 

§ 3 Abschlussgrad 

 

Nach Erwerb der erforderlichen Leistungspunkte 

und nach Vorlage der Graduierungsvoraussetzungen 

verleihen die Universität Potsdam durch die Juristi-

sche Fakultät und die Filmuniversität durch die Fa-

kultät I für den Studiengang „Medienrecht und –ma-

nagement (LLM)“ den Grad eines „Master of Laws“, 

abgekürzt „LL.M.“ (Joint Degree) und für den Stu-

diengang „Medienrecht und –management (MBA)“ 

den Grad eines „Master of Business Administra-

tion“, abgekürzt „MBA“ (Joint Degree).  

 

 

§ 4 Prüfungsausschuss und Modulbeauftragte  

 
(1) Für die beiden Masterstudiengänge „Medien-

recht und -management“ wird vom Fakultätsrat der 

Juristischen Fakultät der Universität Potsdam und 

vom Fakultätsrat der Fakultät I der Filmuniversität 

ein gemeinsamer Prüfungsausschuss bestellt. Ihm 

gehören an: 
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1. jeweils drei Hochschullehrerinnen/ Hochschulleh-

rer der Juristischen Fakultät der Universität Potsdam 

sowie der Fakultät I der Filmuniversität, 

 

2. jeweils eine akademische Mitarbeiterin oder ein 

akademischer Mitarbeiter der Juristischen Fakultät 

der Universität Potsdam sowie der Fakultät I der Fil-

muniversität und 

 

3. jeweils eine Studierende oder ein Studierender der 

Juristischen Fakultät der Universität Potsdam sowie 

der Fakultät I der Filmuniversität. 

 

(2) Die Amtszeit der Mitglieder des Prüfungsaus-

schusses beträgt in bewusster Abweichung von der 

BAMA-O und im Einklang mit der RSP für die stu-

dentischen Mitglieder ein Jahr, für die übrigen Mit-

glieder 3 Jahre.  

 

(3) Der Prüfungsausschuss wählt aus dem Kreise der 

ihm angehörenden Hochschullehrerinnen und Hoch-

schullehrer eine Vorsitzende bzw. einen Vorsitzen-

den und deren bzw. dessen Stellvertreterin bzw. 

Stellvertreter. Beschlüsse werden mit einfacher 

Mehrheit gefasst. Bei Stimmengleichheit entscheidet 

die Stimme der bzw. des Vorsitzenden. Der Aus-

schuss ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte 

seiner Mitglieder, darunter die bzw. der Vorsitzende 

oder die bzw. der stellvertretende Vor- sitzende, an-

wesend ist. In jedem Fall müssen die Hochschulleh-

rerinnen/ Hochschullehrer die Mehrheit der Stim-

men haben. Über die Sitzungen des Ausschusses 

wird Protokoll geführt. Der Prüfungsausschuss kann 

sich eine Geschäftsordnung geben. 

 

(4) Die bzw. der Vorsitzende des Prüfungsausschus-

ses beruft den Prüfungsausschuss zu den Sitzungen 

ein. Die Einladung erfolgt schriftlich (per E-Mail) 

mindestens eine Woche vor dem Sitzungstermin. In 

dringenden Fällen kann diese Frist auf 24 Stunden 

verkürzt werden bzw. können Beschlüsse im Um-

laufverfahren erwirkt werden.  

 

(5) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses und de-

ren Stellvertreter sind zur Amtsverschwiegenheit 

verpflichtet. Sofern sie nicht dem öffentlichen 

Dienst angehören, sind sie durch die Vorsitzende 

bzw. den Vorsitzenden entsprechend zu verpflich-

ten.  

 

(6) Der Prüfungsausschuss achtet darauf, dass die 

Bestimmungen dieser Ordnung und der RSP einge-

halten werden und macht gegebenenfalls Ände-

rungsvorschläge für diese Ordnungen. Der Prüfungs-

ausschuss ist insbesondere zuständig für: 

 

1. die Entscheidung über  Anträge von Studierenden 

und Lehrkräften bezüglich der Anwendung dieser 

Ordnung und der RSP, 

 

2. die Zuordnung der Lehrveranstaltungen zu einem 

Modul und die Aufteilung der dem Modul zugeord-

neten Leistungspunkte auf die Lehrveranstaltungen 

des Moduls (Beurteilungsgrundlage ist dabei der 

Vorschlag der jeweiligen Lehrkraft), 

 

3. die Bestellung der Modulbeauftragten, 

 

4. den regelmäßigen Bericht an die Juristische Fakul-

tät der Universität Potsdam und an die Fakultät I der 

Filmuniversität, insbesondere an die für den Studi-

engang bzw. das Studienfach zuständige Studien-

kommission, über die Erfahrungen mit der Anwen-

dung der Ordnungen, 

 

5. die Anerkennung und Anrechnung von Studien-

,Prüfungs- und Graduierungsleistungen, 

 

6. die Entscheidung über die Zulassung der Bewer-

berinnen und Bewerber zu dem jeweiligen Master-

studiengang. Bei dieser Entscheidung sind nur die 

Mitglieder des Prüfungsausschusses abstimmungs-

berechtigt, die mindestens die in dem jeweiligen 

Masterstudiengang zu erwerbende oder eine gleich-

wertige Qualifikation besitzen.    

 

(7) Für jedes Modul wird vom Prüfungsausschuss 

eine Modulbeauftragte bzw. ein Modulbeauftragter 

bestellt. Die Modulbeauftragten sind insbesondere 

zuständig für: 

 

1. die Entwicklung des Moduls im Zusammenwirken 

mit den übrigen Lehrkräften, 

 

2. die Koordination des Studienangebotes, 

 

3. die Koordination von studienbegleitenden Prüfun-

gen, wenn mehrere Lehrkräfte beteiligt sind, und 

 

4. die Betreuung und Beratung der Lehrkräfte im 

laufenden Lehrbetrieb. 

 

(8) Im Übrigen gelten die Bestimmungen der RSP. 

 

 

§ 5 Dauer des Masterstudiums, Teilzeitstudium 

 

(1) Das weiterbildende Masterstudium im Master-

studiengang „Medienrecht und –management 

(LLM)“ wird an der Universität Potsdam und der Fil-

muniversität als Ein-Fach-Studium mit einer Regel-

studienzeit (Vollzeitstudium) von vier Semestern 

(einschließlich der Anfertigung der Masterarbeit) 
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und 120 Leistungspunkten angeboten. Das weiterbil-

dende Masterstudium im Masterstudiengang „Medi-

enrecht und –management (MBA)“ wird an der Uni-

versität Potsdam und der Filmuniversität als Ein-

Fach-Studium mit einer Regelstudienzeit (Vollzeit-

studium) von vier Semestern (einschließlich der An-

fertigung der Masterarbeit) und 120 Leistungspunk-

ten angeboten. 

 

(2) Beide Masterstudiengänge sind mit Ausnahme 

derjenigen Semester, in denen das Projektmodul und 

die Masterarbeit absolviert werden, teilzeitgeeignet. 

Für das Teilzeitstudium gelten die allgemeinen Re-

gelungen der jeweils immatrikulierenden Universität 

über das Teilzeitstudium. 

 

 

§ 6 Zugangsvoraussetzungen und Zulassung 

 

Die Zugangsvoraussetzungen und die Zulassung re-

gelt die fachspezifische Zulassungsordnung für die 

gemeinsamen Masterstudiengänge „Medienrecht 

und -management – Digital Media Law and Manage-

ment (LLM)“ und „Medienrecht und -management – 

Digital Media Law and Management (MBA)“ an der 

Universität Potsdam und an der Filmuniversität. 

 

 

§ 7 Module und Studienverlauf 

 

(1) Die Masterstudiengänge „Medienrecht und –ma-

nagement (LLM)“ und „Medienrecht und –manage-

ment (MBA)“sind modularisiert aufgebaut und be-

stehen aus akademischer Lehre und unternehmens-

integrierender Praxis.  

 

(2) Das Masterstudium im gemeinsamen Masterstu-

diengang „Medienrecht und –management 

(LLM)“setzt sich 

1. in der dualen Studienform des § 8 Absatz 1 dieser 

Ordnung aus folgenden Bestandteilen zusammen: 

 

Masterstudium 

Modulkurz-

bezeichnung 

Name des Moduls LP 

I Pflichtmodule (84 LP Pflichtmodule) 

G1 Digital Media Busi-

ness 

6 

G2 Grundlagen Medi-

enrecht 

6 

G3 Organisation und 

Projektmanagement  

6 

G4 Vertragsgestaltung: 

Entwicklung, Pro-

duktion und Ver-

trieb 

6 

G5 Kommunikation, 

Verhandlung und 

Konfliktlösung 

6 

G6 Leadership und In-

novation 

6 

G8 Duales Studium 

Projektmodul 

30 

V1 Vertiefung Medien-

recht 

6 

V2 Verwertung und Li-

zenzen 

6 

V3 Digital Media: 

Recht, Produktion 

und Datenschutz 

6 

II Wahlpflichtmodul (6 LP Wahlpflichtmo-

dule) 

Es muss ein Wahlpflichtmodul im Umfang 

von 6 Leistungspunkten erfolgreich absolviert 

werden. Es ist ein Modul aus dem Vertie-

fungsmodulen aus dem Studiengang „Medien-

recht und –management (MBA)“ zu wählen.   

V4 Vertiefung BWL 6 

V5 Strategische Pla-

nung und strategi-

sches Management 

6 

V6 Digital Media Mar-

keting & Distribu-

tion  

6 

Summe der LP der zu absolvierenden 

Pflicht- und Wahlpflichtmodule 

90 

 

2. in der nicht-dualen Studienform des § 8 Absatz 2 

dieser Ordnung aus folgenden Bestandteilen zusam-

men:  

 

Masterstudium 

Modulkurz-

bezeichnung 

Name des Moduls LP 

I Pflichtmodule (84LP Pflichtmodule) 

G1 Digital Media Busi-

ness 

6 

G2 Grundlagen Medi-

enrecht 

6 

G3 Organisation und 

Projektmanagement  

6 

G4 Vertragsgestaltung: 

Entwicklung, Pro-

duktion und Ver-

trieb 

6 

G5 Kommunikation, 

Verhandlung und 

Konfliktlösung 

6 

G6 Leadership und In-

novation 

6 

G7 Projektmodul 30 

V1 Vertiefung Medien-

recht 

6 
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V2 Verwertung und Li-

zenzen 

6 

V3 Digital Media: 

Recht, Produktion 

und Datenschutz 

6 

II Wahlpflichtmodul (6LP Wahlpflichtmo-

dule) 

Es muss ein Wahlpflichtmodul im Umfang 

von 6 Leistungspunkten erfolgreich absolviert 

werden. Es ist ein Modul aus dem Vertie-

fungsmodulen aus dem Studiengang „Medien-

recht und –management (MBA)“ zu wählen.   

V4 Vertiefung BWL 6 

V5 Strategische Pla-

nung und strategi-

sches Management 

6 

V6 Digital Media Mar-

keting & Distribu-

tion  

6 

Summe der LP der zu absolvierenden 

Pflicht- und Wahlpflichtmodule 

90 

 

(3)Das Masterstudium im gemeinsamen Masterstu-

diengang „Medienrecht und –management (MBA)“ 

setzt sich  

 

1. in der dualen Studienform des § 8 Absatz 1 dieser 

Ordnung aus folgenden Bestandteilen zusammen: 

 

Masterstudium 

Modulkurz-

bezeichnung 

Name des Moduls LP 

I Pflichtmodule (84 LP Pflichtmodule) 

G1 Digital Media Busi-

ness 

6 

G2 Grundlagen Medi-

enrecht 

6 

G3 Organisation und 

Projektmanagement  

6 

G4 Vertragsgestaltung: 

Entwicklung, Pro-

duktion und Ver-

trieb 

6 

G5 Kommunikation, 

Verhandlung und 

Konfliktlösung 

6 

G6 Leadership und In-

novation 

6 

G8 Duales Studium 

Projektmodul 

30 

V4 Vertiefung BWL 6 

V5 Strategische Pla-

nung und strategi-

sches Management 

6 

V6 Digital Media Mar-

keting & Distribu-

tion 

6 

II Wahlpflichtmodul (6 LP Wahlpflichtmo-

dule) 

Es muss ein Wahlpflichtmodul im Umfang 

von 6 Leistungspunkten erfolgreich absolviert 

werden. Es ist ein Modul aus dem Vertie-

fungsmodulen aus dem Studiengang „Medien-

recht und –management (LLM)“ zu wählen.   

V1 Vertiefung Medien-

recht 

6 

V2 Verwertung und Li-

zenzen 

6 

V3 Digital Media; 

Recht, Produktion 

und Datenschutz 

6 

Summe der LP der zu absolvierenden 

Pflicht- und Wahlpflichtmodule 

90 

 

2. in der nicht-dualen Studienform des § 8 Absatz 2 

dieser Ordnung aus folgenden Bestandteilen zusam-

men: 

 

Masterstudium 

Modulkurz-

bezeichnung 

Name des Moduls LP 

I Pflichtmodule (84 LP Pflichtmodule) 

G1 Digital Media Busi-

ness 

6 

G2 Grundlagen Medi-

enrecht 

6 

G3 Organisation und 

Projektmanagement  

6 

G4 Vertragsgestaltung: 

Entwicklung, Pro-

duktion und Ver-

trieb 

6 

G5 Kommunikation, 

Verhandlung und 

Konfliktlösung 

6 

G6 Leadership und In-

novation 

6 

G7 Projektmodul 30 

V4 Vertiefung BWL 6 

V5 Strategische Pla-

nung und strategi-

sches Management 

6 

V6 Digital Media Mar-

keting & Distribu-

tion 

6 

II Wahlpflichtmodul (6 LP Wahlpflichtmo-

dule) 

Es muss ein Wahlpflichtmodul im Umfang 

von 6 Leistungspunkten erfolgreich absolviert 

werden. Es ist ein Modul aus dem Vertie-

fungsmodulen aus dem Studiengang „Medien-

recht und –management (LLM)“ zu wählen.   

V1 Vertiefung Medien-

recht 

6 

V2 Verwertung und Li-

zenzen 

6 

V3 Digital Media; 

Recht, Produktion 

und Datenschutz 

6 
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Summe der LP der zu absolvierenden 

Pflicht- und Wahlpflichtmodule 

90 

 

 

(4) Das in den Absätzen 2 und 3 beschriebene Modul 

G7 ist ein Projektmodul. Das Projektmodul ist im 

Vollzeitstudium im dritten Fachsemester zu belegen. 

Näheres zum Projektmodul regelt § 9 dieser Ord-

nung. 

 

(5) Die Lehrsprache in den gemeinsamen Masterstu-

diengängen „Medienrecht und –management 

(LLM)“und „Medienrecht und –management 

(MBA)“ ist deutsch. Einzelne Lehrveranstaltungen 

können ganz oder teilweise in englischer Sprache an-

geboten werden. 

 

(6) Die Beschreibungen der in den Absätzen 2 und 3 

genannten Module sind im Modulkatalog in Anhang 

1 zu dieser Ordnung aufgeführt. 

 

(7) Der Ablauf des Studiums in Voll- oder Teilzeit 

ergibt sich aus den Studienverlaufsplänen für ein 

Voll- bzw. Teilzeitstudium, die dieser Ordnung in 

Anlage 2 als Anleitung für einen sachgerechten Ab-

lauf des Studiums beigefügt sind. Die Pläne empfeh-

len einen zeitlich und inhaltlich zweckmäßigen Auf-

bau des Studiums. Sie ermöglichen ein ordnungsge-

mäßes Studium innerhalb der jeweils vorgesehenen 

Studienzeit. 

 

 

§ 8 Duale und nicht-duale Studienform 

 

(1) 1Beide Masterstudiengänge sind als duales Stu-

dium mit einem obligatorischen Modul Duales Stu-

dium Projektmodul im Sinne des § 9 dieser Ordnung 

studierbar. ²Die Studierenden nehmen bei einem du-

alen Studium als Teil ihres Arbeitsverhältnisses mit 

einem Unternehmen bzw. ihrer Tätigkeit für ein Un-

ternehmen an einem Studiengang aus § 2 Abs. 1 oder 

Absatz 2 dieser Ordnung teil und absolvieren das 

Modul Duales Studium Projektmodul im Sinne des 

§ 9 dieser Ordnung im Unternehmen, mit dem ihr 

Arbeitsverhältnis besteht bzw. für das sie tätig sind. 

³Die Studierenden trifft eine Obliegenheit, entspre-

chende vertragliche Regelungen mit dem Unterneh-

men im Sinne des Satzes 2 zu treffen. 

 

(2) 1Es besteht die Möglichkeit für die Studierenden, 

beide Masterstudiengänge aus § 2 Absatz 1 und 2 

dieser Ordnung als nicht-duales Studium durchzu-

führen. ²In diesem Fall absolvieren die Studierenden 

das Projektmodul im Sinne des § 10 dieser Ordnung 

in einem am Projektmodul teilnehmenden Unterneh-

men. ³Am Projektmodul teilnehmende Unternehmen 

sind Unternehmen, die sich mittels einer Absichtser-

klärung verpflichtet haben, am Projektmodul teilzu-

nehmen.  

 

 

§ 9 Duales Studium Projektmodul 

 

(1)Für Studierende der dualen Studienform gemäß 

§ 8 Absatz 1 dieser Ordnung ist ein unternehmensin-

tegrierendes Modul Duales Studium Projektmodul 

obligatorischer Bestandteil der gemeinsamen Mas-

terstudiengänge „Medienrecht und –management 

(LLM)“ und „Medienrecht und –management 

(MBA)“. 

 

(2) Während des Moduls Duales Studium Projekt-

modul vertiefen die Studierenden die in den übrigen 

Modulen erworbenen medienrechtlichen, medien-

wirtschaftlichen und fachmethodischen Kenntnisse 

und wenden diese in der Berufspraxis an. Ferner er-

werben die Studierenden branchenspezifische 

Kenntnisse und lernen verschiedene Aspekte der be-

trieblichen Entscheidungsprozesse kennen. Die Stu-

dierenden:  

 

• können das theoretisch und fachmetho-

disch erlernte Wissen auf ein konkretes 

Projektthema anwenden; 

• entwickeln selbstständig Lösungsansätze 

für bisher unbekannte Problemstellungen 

unter Berücksichtigung unterschiedlicher 

Bewertungsmaßstäbe; 

• sind in der Lage eigenverantwortlich und 

im Team Themenstellungen zu bearbeiten; 

• können bereichsspezifische und –übergrei-

fende Diskussionen zu projektnahen The-

men führen; 

• sind befähigt Fragestellungen zu analysie-

ren, zu beurteilen, schriftlich zu dokumen-

tieren und Ergebnisse zu verteidigen. 

 

(3) Der Umfang des Moduls Duales Studium Pro-

jektmodul entspricht 30 Leistungspunkten und um-

fasst in der Regel den Zeitraum eines akademischen 

Semesters. 

 

(4) Themen und Projekte legt der Prüfungsausschuss 

nach Rücksprache mit den teilnehmenden Unterneh-

men fest. Die Projektarbeit ist in der Regel an ein 

konkretes Projekt eines teilnehmenden Unterneh-

mens geknüpft.  

 

(5) 1Studierende absolvieren das Modul Duales Stu-

dium Projektmodul im Unternehmen, mit dem ihr 

Arbeitsverhältnis besteht bzw. für das sie tätig sind, 

in Einzelarbeit oder in Gruppen von in der Regel drei 

bis fünf Studierenden des Studienprogrammes. ²Die 
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Arbeit erfolgt in der Regel an einem konkreten Pro-

jekt und muss sich von der übrigen Arbeit im Rah-

men des Arbeitsverhältnisses mit dem Unternehmen 

bzw. der Tätigkeit für das Unternehmen abgrenzen.  

 

(6) 1Während des Moduls Duales Studium Projekt-

modul werden die Studierenden von einer Betreuerin 

bzw. einem Betreuer im jeweiligen teilnehmenden 

Unternehmen sowie von einer Lehrkraft des jeweili-

gen Masterstudienganges durchgehend betreut. ²Die 

Lehrkräfte der Universitäten (Lehrkräfte des Studi-

enprogrammes) werden durch den Prüfungsaus-

schuss nach thematischer Relevanz und Verfügbar-

keit bestimmt. ³Der Prüfungsausschuss soll bei sei-

ner Entscheidung nach Satz 2 Vorschläge und Wün-

sche der Studierenden berücksichtigen. 

 

(7) Die Arbeit an den Projekten im Rahmen des Mo-

duls Duales Studium Projektmodul sowie regelmä-

ßige Treffen mit den Betreuenden in den jeweiligen 

teilnehmenden Unternehmen während des Projekt-

moduls erfolgen in Selbstorganisation durch die Stu-

dierenden.  

 

(8) Zu Beginn des Moduls Duales Studium Projekt-

modulwerden in einer Eröffnungsveranstaltung teil-

nehmende Unternehmen, Studierende und Projekt-

themen vorgestellt und anschließend vorrangig 

durch freie Wahl der Studierenden Gruppen gebildet 

und den Projektthemen zugeordnet. Sofern eine 

Gruppenbildung in freier Wahl der Studierenden 

nicht zu einer gleichmäßigen Verteilung der Studie-

renden auf die Projektthemen führt, erfolgt eine Ver-

teilung der Studierenden durch Losverfahren. 

 

(9) In circa der Mitte des Moduls Duales Studium 

Projektmodulfinden Zwischenpräsentationen aller 

Projektgruppen statt, in denen die bis dahin erarbei-

teten Ergebnisse der Seminaröffentlichkeit präsen-

tiert werden.  

 

(10) Am Ende des Moduls Duales Studium Projekt-

modul werden die Ergebnisse der Projektarbeit in ei-

ner Präsentation der Seminaröffentlichkeit vorge-

stellt.  

 

(11) 1Das Modul Duales Studium Projektmodul wird 

mit einer Modulabschlussprüfung in Form einer Pro-

jektdokumentation abgeschlossen. ²Die Projektdo-

kumentation wird mit „mit Erfolg“ oder „ohne Er-

folg“ bewertet. ³Teil der Projektdokumentation ist 

auch eine Präsentation gegenüber sowie eine aus-

führliche Diskussion der Projektdokumentation mit 

der Seminaröffentlichkeit und dem teilnehmenden 

Unternehmen, in dem die Projektarbeit durchgeführt 

wurde.4Die Projektdokumentation wird sowohl den 

Universitäten als auch dem teilnehmenden Unter-

nehmen, in dem die Projektarbeit durchgeführt 

wurde, ausgehändigt.  

 

(12) 1Der Prüfungsausschuss kann auf Antrag von 

Studierenden der Studienform gemäß § 8 Abs. 1 ein-

schlägige Berufserfahrung von mindestens drei Jah-

ren über die zur Zulassung erforderliche einjährige 

Berufserfahrung hinaus im Umfang von 30 Leis-

tungspunkten anrechnen. ²Die Voraussetzungen zur 

Anrechnung sind gegenüber dem Prüfungsausschuss 

nachzuweisen. ³Die Anrechnung nach Satz 1 ersetzt 

das Projektmodul, welches im Falle einer Anrech-

nung gemäß Satz 1 nicht mehr abzuleisten ist. 4Die 

Entscheidung des Prüfungsausschusses gemäß Satz 

1 erfolgt durch Bescheid, welcher mit einer Rechts-

behelfsbelehrung zu versehen ist. 

 

 

§ 10Projektmodul 

 

(1)Für Studierende der nicht-dualen Studienform ge-

mäß § 8 Absatz 2 dieser Ordnung ist ein unterneh-

mensintegrierendes Projektmodul obligatorischer 

Bestandteil der gemeinsamen Masterstudiengänge 

„Medienrecht und –management (LLM)“ und „Me-

dienrecht und –management (MBA)“.  

 

(2) Während des unternehmensintegrierenden Pro-

jektmoduls vertiefen die Studierenden die in den üb-

rigen Modulen erworbenen medienrechtlichen, me-

dienwirtschaftlichen und fachmethodischen Kennt-

nisse und wenden diese in der Berufspraxis an. Fer-

ner erwerben die Studierenden branchenspezifische 

Kenntnisse und lernen verschiedene Aspekte der be-

trieblichen Entscheidungsprozesse kennen. Die Stu-

dierenden:  

 

• können das theoretisch und fachmetho-

disch erlernte Wissen auf ein konkretes 

Projektthema anwenden; 

• entwickeln selbstständig Lösungsansätze 

für bisher unbekannte Problemstellungen 

unter Berücksichtigung unterschiedlicher 

Bewertungsmaßstäbe; 

• sind in der Lage eigenverantwortlich und 

im Team Themenstellungen zu bearbeiten; 

• können bereichsspezifische und –übergrei-

fende Diskussionen zu projektnahen The-

men führen; 

• sind befähigt Fragestellungen zu analysie-

ren, zu beurteilen, schriftlich zu dokumen-

tieren und Ergebnisse zu verteidigen. 

 

(3) Der Umfang des Projektmoduls entspricht 30 

Leistungspunkten und umfasst in der Regel den Zeit-

raum eines akademischen Semesters. 
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(4) Themen und Projekte legt der Prüfungsausschuss 

nach Rücksprache mit den teilnehmenden Unterneh-

men fest. Die Projektarbeit ist in der Regel an ein 

konkretes Projekt eines teilnehmenden Unterneh-

mens geknüpft.  

 

(5) Studierende absolvieren das Projektmodul in 

Gruppenarbeit von in der Regel drei bis fünf Studie-

renden des Studienprogrammes in einem am Projekt-

modul des Studienprogrammes teilnehmenden Un-

ternehmen.  

 

(6) 1Während des Projektmoduls werden die Studie-

renden von einer Betreuerin bzw. einem Betreuer im 

jeweiligen teilnehmenden Unternehmen sowie von 

einer Lehrkraft desjeweiligen Masterstudienganges 

durchgehend betreut. ²Die Lehrkräfte der Universi-

täten (Lehrkräfte des Studienganges) werden durch 

den Prüfungsausschuss nach thematischer Relevanz 

und Verfügbarkeit bestimmt. ³Der Prüfungsaus-

schuss soll bei seiner Entscheidung nach Satz 2 Vor-

schläge und Wünsche der Studierenden berücksich-

tigen. 

 

(7) Die Arbeit an den Projekten im Rahmen des Pro-

jektmoduls sowie regelmäßige Treffen mit den Be-

treuenden in den jeweiligen teilnehmenden Unter-

nehmen während des Projektmoduls erfolgen in 

Selbstorganisation durch die Studierenden.  

 

(8) Zu Beginn des Projektmoduls werden in einer Er-

öffnungsveranstaltung teilnehmende Unternehmen, 

Studierende und Projektthemen vorgestellt und an-

schließend vorrangig durch freie Wahl der Studie-

renden Gruppen gebildet und den Projektthemen zu-

geordnet. Sofern eine Gruppenbildung in freier Wahl 

der Studierenden nicht zu einer gleichmäßigen Ver-

teilung der Studierenden auf die Projektthemen 

führt, erfolgt eine Verteilung der Studierenden durch 

Losverfahren. 

 

(9) In circa der Mitte des Projektmoduls finden Zwi-

schenpräsentationen aller Projektgruppen statt, in 

denen die bis dahin erarbeiteten Ergebnisse der Se-

minaröffentlichkeit präsentiert werden.  

 

(10) Am Ende des Projektmoduls werden die Ergeb-

nisse der Projektarbeit in einer Präsentation der Se-

minaröffentlichkeit vorgestellt.  

 

(11) 1Das Projektmodul wird mit einer Modulab-

schlussprüfung in Form einer Projektdokumentation 

abgeschlossen. ²Die Projektdokumentation wird mit 

„mit Erfolg“ oder „ohne Erfolg“ bewertet. ³Teil der 

Projektdokumentation ist auch eine Präsentation ge-

genüber sowie eine ausführliche Diskussion der Pro-

jektdokumentation mit der Seminaröffentlichkeit 

und dem teilnehmenden Unternehmen, in dem die 

Projektarbeit durchgeführt wurde. 4Die Projektdoku-

mentation wird sowohl den Universitäten als auch 

dem teilnehmenden Unternehmen, in dem die Pro-

jektarbeit durchgeführt wurde, ausgehändigt.  

 

(12) 1Der Prüfungsausschuss kann auf Antrag von 

Studierenden der Studienform gemäß § 8 Abs. 2 ein-

schlägige Berufserfahrung von mindestens drei Jah-

ren über die zur Zulassung erforderliche einjährige 

Berufserfahrung hinaus im Umfang von 30 Leis-

tungspunkten anrechnen. ²Die Voraussetzungen zur 

Anrechnung sind gegenüber dem Prüfungsausschuss 

nachzuweisen. ³Die Anrechnung nach Satz 1 ersetzt 

das Projektmodul, welches im Falle einer Anrech-

nung gemäß Satz 1 nicht mehr abzuleisten ist. 4Die 

Entscheidung des Prüfungsausschusses gemäß Satz 

1 erfolgt durch Bescheid, welcher mit einer Rechts-

behelfsbelehrung zu versehen ist. 

 

 

§ 11 Prüfungsberechtigte und Prüfungsanspruch 

 

(1) Zur Abnahme von Prüfungen sind gemäß dem 

Brandenburgischen Hochschulgesetz das an einer 

Hochschule hauptberuflich tätige wissenschaftliche 

Personal, Lehrbeauftragte und in der beruflichen 

Praxis und Ausbildung erfahrene Personen befugt. 

Hochschulprüfungen sollen nur von Personen abge-

nommen werden, die Lehraufgaben erfüllen. Prü-

fungsleistungen dürfen nur von Personen bewertet 

werden, die selbst mindestens die durch die Prüfung 

festzustellende Qualifikation besitzen. 

 

(2) 1Die Prüfungsberechtigung bezieht sich auf das 

Fach, in dem die jeweilige Lehrkraft an der Univer-

sität Potsdam oder an der Filmuniversität regelmäßig 

eine auf die jeweilige Prüfung hinführende Lehrver-

anstaltung abhält oder längstens vier Semester vor 

der Prüfung gehalten hat. ²Über Ausnahmen von die-

ser Ausschlussfrist oder dem Erfordernis der Fach-

zugehörigkeit entscheidet der Prüfungsausschuss. 

 

(3) Zur Teilnahme am Leistungserfassungsprozess 

eines Moduls sind nur Studierende berechtigt, die in 

dem Studiengang immatrikuliert sind. 

 

(4) Wird eine Modulprüfung, eine Modulteilprüfung 

oder die Abschlussprüfung nicht spätestens nach Ab-

lauf von vier Semestern, nach dem im Studienplan 

festgelegten Semester, absolviert, ist eine Studien-

fachberatung mit der zuständigen Hochschullehre-

rin/dem zuständigen Hochschullehrer durchzufüh-

ren. Ziel der Studienfachberatung ist der Abschluss 
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einer Vereinbarung, in der das weitere Studium ge-

plant wird und sich die oder der Studierende zu be-

stimmten Maßnahmen zur Erreichung der Studien-

ziele verpflichtet und weitere zur Förderung des wei-

teren Studienverlaufs geeignete Maßnahmen der 

Hochschule vereinbart werden (Studienverlaufsver-

einbarung). Bei der Festlegung von Verpflichtungen 

ist die persönliche Situation der oder des Studieren-

den angemessen zu berücksichtigen. Studierende 

sind zu exmatrikulieren, wenn sie der Verpflichtung 

zur Teilnahme an einer Studienfachberatung nicht 

nachgekommen sind oder den Abschluss einer Stu-

dienverlaufsvereinbarung abgelehnt oder die in einer 

Studienverlaufsvereinbarung festgelegten Anforde-

rungen bis zum festgesetzten Zeitpunkt in zu vertre-

tender Weise nicht erfüllt haben. Dies gilt nicht, 

wenn der betreffende Studierende auf diese Folgen 

nicht zusammen mit der Einladung oder bei Ab-

schluss der Studienverlaufsvereinbarung hingewie-

sen wurde.  
 

 

§ 12 Masterprüfung 

 

(1) Mit Bestehen der Masterprüfung wird der Studi-

engang erfolgreich abgeschlossen. Die Masterprü-

fung setzt sich zusammen aus den Modulprüfungen 

(§13), der Masterarbeit (§14) und der mündlichen 

Prüfung zur Verteidigung der Masterarbeit (Kollo-

quium) (§15). 

 

(2) Die Masterprüfung ist bestanden, wenn die Mo-

dulprüfungen, die Masterarbeit und die mündliche 

Prüfung jeweils mit mindestens der Note „ausrei-

chend“ (4,0) bewertet worden sind.  

 

 

§ 13 Modulprüfungen 

 

(1) Jedes Modul wird mit einer Modulabschlussprü-

fung abgeschlossen. Die Art der Modulabschluss-

prüfung ergibt sich für das Modul Duales Studium 

Projektmodul aus § 9 Absatz 11 dieser Ordnung, für 

das Projektmodul aus § 10 Abs. 11 dieser Ordnung 

und für die übrigen Module aus der Modulbeschrei-

bung in Anhang 1 zu dieser Ordnung. ²Sofern in den 

Modulbeschreibungen mehrere Prüfungsformen zu-

gelassen sind, darf für ein Modul in einem Semester 

eines Studienjahrganges jeweils nur eine Prüfungs-

form Anwendung finden. ³Über die Art der Prü-

fungsform im Falle des Satzes 2 entscheidet der Mo-

dulbeauftragten bzw. die Modulbeauftragte des je-

weiligen Moduls vor Beginn der Lehrveranstaltun-

gen des Moduls.  

 

(2) In den Modulprüfungen soll festgestellt werden, 

ob die Prüfungskandidatinnen und –kandidaten die 

erforderlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertig-

keiten im Bereich des wissenschaftlichen und prak-

tischen Umgangs mit den Inhalten des jeweiligen 

Moduls besitzen.  

 

(3) Die Prüfungsanforderungen sind an den Qualifi-

kationszielen des Moduls zu orientieren, die nach der 

Modulbeschreibung gemäß Anlage 1 zu dieser Ord-

nung für das betreffende Modul vorgesehen sind. 

 

(4) Mit dem Bestehen der Modulprüfung erwirbt der 

Prüfling die dem jeweiligen Modul zugeordneten 

Leistungspunkte. 

 

 

§ 14 Masterarbeit 

 

(1) 1Die Masterarbeit ist eine Prüfungsleistung und 

Abschlussarbeit des Studienganges und wird in der 

Regel im letzten Semester des Studiums geschrie-

ben. ²Die Masterarbeit soll zeigen, dass die Kandida-

tin bzw. der Kandidat in dem auf dem ersten berufs-

qualifizierenden Abschluss aufbauenden Studium 

erweiterte und vertiefte Fachkompetenzen erworben 

hat, Theorie und Empirie zu verbinden vermag und 

fähig ist, eine stärker anwendungsorientierte Prob-

lemstellung auf fachwissenschaftlicher Grundlage 

mit fachwissenschaftlichen Methoden innerhalb ei-

ner vorgegebenen Frist zu bearbeiten und die Ergeb-

nisse in formal, sprachlich und sachlich überzeugen-

der Weise darzustellen.  

 

(2) Sobald die bzw. der Studierende mindestens 68 

Leistungspunkte erworben hat, hat die bzw. der Stu-

dierende Anspruch auf die unverzügliche Vergabe 

eines Themas für die Masterarbeit. 

 

(3) 1Die Masterarbeit wird von einer bzw. einem 

vom Prüfungsausschuss bestellten Prüferin bzw. 

Prüfer aufgegeben und betreut. ²Für die Wahl der 

Themenstellerin bzw. des Themenstellers sowie für 

die Themenerteilung hat die Kandidatin bzw. der 

Kandidat ein Vorschlagsrecht. ³Das Thema der Mas-

terarbeit kann sich auch auf das Unternehmen bezie-

hen, in welchem das Modul Duales Studium Projekt-

modul gemäß § 9 oder das Projektmodul gemäß §10 

absolviert wurde. 4Die Vergabe des Themas erfolgt 

über die Vorsitzende bzw. den Vorsitzenden des Prü-

fungsausschusses; sie bzw. er muss das Thema dem 

Studienbüro in der Regel binnen Wochenfrist zulei-

ten.5Der Zeitpunkt der Vergabe wird dort aktenkun-

dig gemacht. 

 

(4) Die Masterarbeit wird studienbegleitend angefer-

tigt. Das Thema der Masterarbeit und der sich daraus 

ergebende notwendige Untersuchungsaufwand müs-



 

 

Seite 10 von 36 

sen sich am Arbeitsaufwand orientieren, der inklu-

sive der mündlichen Prüfung 30 Leistungspunkte 

umfasst.  

 

(5) 1Die Bearbeitungszeit für die Masterarbeit be-

trägt sechs Monate. ²Die Bearbeitungsfrist  beginnt 

mit dem Tage der Übergabe des Themas der Master-

arbeit durch das für den jeweiligen Studiengang zu-

ständige Studienbüro, welches auch den Abgabeter-

min aktenkundig macht. ³Die Arbeit gilt mit der Ab-

gabe beim Studienbüro vor Ablauf der festgelegten 

Frist als fristgerecht beendet.  

 

(6) Das Thema kann nur einmal innerhalb der ersten 

beiden Monate zurückgegeben werden.  

 

(7) Versäumt die Kandidatin bzw. der Kandidat die 

Abgabefrist schuldhaft, so gilt die Arbeit als mit 

„nicht ausreichend“ (5,0) bewertet. Liegt ein wichti-

ger Grund für das Versäumen der Frist vor, kann die 

Vorsitzende bzw. der Vorsitzende des Prüfungsaus-

schusses nach Rücksprache mit der Betreuerin bzw. 

dem Betreuer eine Fristverlängerung bis zu einem 

Monat, im Krankheitsfall entsprechend der Dauer 

der Krankschreibung, gewähren.  

 

(8) 1Die Masterarbeit ist eine für die Masterprüfung 

eigens angefertigte Arbeit in deutscher Sprache. ²Mit 

Zustimmung der Betreuerin bzw. des Betreuers kann 

die Arbeit auch in englischer Sprache abgefasst wer-

den. ³Erklären beide Gutachter ihr Einverständnis, 

kann der Prüfungsausschuss auch eine Anfertigung 

der Arbeit in einer anderen Sprache zulassen. 4Ist die 

Arbeit in einer Fremdsprache verfasst, muss sie als 

Anhang eine kurze Zusammenfassung in deutscher 

Sprache enthalten.  

 

(9) 1Die Masterarbeit ist als Ausdruck gebunden in 

drei Exemplaren und digital vorzulegen. ²Sie ist mit 

Seitenzahlen, einem Inhaltsverzeichnis und einem 

Verzeichnis der benutzten Quellen und Hilfsmittel 

zu versehen. ³Die Passagen der Arbeit, die fremden 

Werken wörtlich oder sinngemäß entnommen sind, 

müssen unter Angabe der Quellen gekennzeichnet 

sein. 4Der Umfang der Arbeit soll in der Regel einen 

Bearbeitungsumfang von 50 Seiten DIN A4 ohne 

Anhänge und Verzeichnisse nicht überschreiten. 
5Am Schluss der Arbeit hat die Kandidatin bzw. der 

Kandidat zu versichern, dass sie bzw. er diese selbst-

ständig verfasst sowie keine anderen Quellen und 

Hilfsmittel als die angegebenen benutzt hat.  

 

(10) 1Die Masterarbeit ist spätestens innerhalb von 6 

Wochen von zwei Gutachterinnen bzw. Gutachtern 

zu benoten. ²Die Gutachterinnen bzw. Gutachter be-

gutachten die Arbeit schriftlich und begründen Ihre 

Benotungen gemäß § 18. ³Die erste Gutachterin bzw. 

der erste Gutachter ist grundsätzlich die bzw. der, die 

bzw. der das Thema der Masterarbeit gestellt hat. 
4Die zweite Gutachterin bzw. der zweite Gutachter 

wird vom Prüfungsausschuss bestellt; die Kandida-

tin bzw. der Kandidat hat hierfür ein Vorschlags-

recht. 5Beträgt die Differenz bei den Bewertungen 

mehr als „2,0“ oder ist eine der Bewertungen 

schlechter als „ausreichend“, so wird ein drittes Gut-

achten eingeholt. 6Bewerten zwei der dann drei Gut-

achterinnen bzw. Gutachter die Arbeit als „nicht aus-

reichend“, so lautet die Endnote „nicht ausreichend“. 
7Anderenfalls wird sie aus dem arithmetischen Mit-

tel der beiden besseren Bewertungen gebildet.  

 

(11) Eine mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertete 

Masterarbeit kann nur einmal wiederholt werden.    

 

 

§ 15 Mündliche Prüfung zur Verteidigung der 

Masterarbeit (Kolloquium) 

 

(1) Nach der Abgabe der Masterarbeit bestimmt der 

Prüfungsausschuss den Termin für die mündliche 

Prüfung. Die mündliche Prüfung findet nur statt, 

wenn die Arbeit gemäß § 14 Abs. 10 mit der Endnote 

„ausreichend“ (4,0) oder besser benotet worden ist. 

Die mündliche Prüfung erfolgt als Einzelprüfung o-

der im Rahmen eines Kolloquiums oder Seminars 

vor zwei Prüfern bzw. Prüferinnen. Prüfende sind in 

der Regel der Betreuer bzw. die Betreuerin der Mas-

terarbeit sowie der zweite Gutachter bzw. die zweite 

Gutachterin der Masterarbeit.   

 

(2) Die mündliche Prüfung dauert in der Regel 30 

Minuten bis maximal 60 Minuten. Sie besteht aus 

der Verteidigung der Arbeit (Disputation) und einem 

anschließenden Prüfungsgespräch, das nicht mehr 

als ein Viertel der Prüfungszeit umfassen soll. Ge-

genstand des Prüfungsgespräches können sämtliche 

Inhalte der Pflichtmodule und des belegten Wahlmo-

duls sein, wie sie sich aus dem Modulkatalog gemäß 

Anlage 1 zu dieser Ordnung ergeben. Über die Prü-

fung wird ein Protokoll geführt, das die wesentlichen 

Gegenstände und Ergebnisse enthalten muss.  

 

(3) Die mündliche Prüfung wird mit einer Note ge-

mäß § 18 bewertet.  

 

(4) Im Fall einer Bewertung mit „nicht ausreichend“ 

(5,0) kann die mündliche Prüfung einmal wiederholt 

werden.   

 

 

§ 16 Säumnis bei der Leistungserfassung  
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(1) Wenn Studierende ohne triftige Gründe die Teil-

nahme an einem Leistungserfassungsschritt versäu-

men oder vor Beendigung des Leistungserfassungs-

schrittes die Teilnahme abbrechen, wird eine „nicht 

ausreichende“ Leistung registriert. Dasselbe gilt, 

wenn eine schriftliche Leistung ohne triftige Gründe 

nicht innerhalb der vorgegebenen Bearbeitungszeit 

erbracht wird.  

 

(2) Die für das Versäumnis oder den Abbruch gel-

tend gemachten Gründe müssen dem Prüfungsaus-

schuss unverzüglich (innerhalb von 3 Arbeitstagen) 

schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht werden. 

Im Krankheitsfall ist in der Regel die Vorlage eines 

ärztlichen Attestes erforderlich, welches die Prü-

fungsunfähigkeit bescheinigt (Arbeitsunfähigkeits-

bescheinigung für Arbeitnehmer ist nicht ausrei-

chend) und in der Regel nicht später als am Prü-

fungstag ausgestellt sein darf. Erkennt der Prüfungs-

ausschuss die Gründe an, so wird unverzüglich ein 

neuer Termin anberaumt. Entscheidungen des Prü-

fungsausschusses über die Anerkennung der geltend 

gemachten Gründe sind dem Studierenden unver-

züglich schriftlich mitzuteilen und mit einer Begrün-

dung und einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. 

Dem Studierenden ist vor der Entscheidung Gele-

genheit zur Anhörung zu geben.  

 

 

§ 17 Wiederholung von Prüfungsleistungen 

 

(1) Soweit diese Ordnung keine anderweitigen Re-

gelungen enthält, können Prüfungsleistungen im 

Falle einer Bewertung mit der Note „nicht ausrei-

chend„ zweimal wiederholt werden. Die Wiederho-

lung bestandener Prüfungsleistungen ist nicht mög-

lich. Bei als „nicht ausreichend“ bewerteten Leistun-

gen, die auf der Benotung nur einer prüfungsberech-

tigten Person beruhen, hat auf Verlangen einer betei-

ligten Person eine zweite, unabhängige Beurteilung 

der Leistung zu erfolgen. Diese Beurteilung muss 

von einer prüfungsberechtigten Person durchgeführt 

werden, die vom Prüfungsausschuss bestimmt wird. 

Die zweite Wiederholung einer nichtbestandenen 

Prüfungsleistung muss durch zwei prüfungsberech-

tigte Personen durchgeführt werden. Wird die zweite 

Wiederholung der Prüfungsleistung erneut mit 

„nicht ausreichend“ bewertet, gilt diese Prüfung als 

endgültig nicht bestanden.  

 

(2) Wird die Modulprüfung eines Pflichtmoduls des 

aus § 2 Absatz 1 oder Absatz 2 gewählten Studien-

ganges endgültig nicht bestanden, so gilt damit die 

Prüfung zum gesamten Studiengang als endgültig 

nicht bestanden. Wird die Modulprüfung eines 

Wahlpflichtmoduls des aus § 2 Absatz 1 oder Absatz 

2 gewählten Studienganges endgültig nicht bestan-

den, so muss ein anderes Wahlpflichtmodul des aus 

§ 2 Absatz 1 oder Absatz 2 gewählten Studienganges 

gewählt werden. Dabei sind nach zwei endgültig 

nicht bestandenen Wahlpflichtmodulen die nachfol-

genden Module einem Pflichtmodul gleichgestellt. 

Steht ein weiteres Wahlpflichtmodul im aus § 2 Ab-

satz 1 oder Absatz 2 gewählten Studiengang nicht 

mehr zur Verfügung, gilt auch in diesem Fall die 

Prüfung zum gesamten Studiengang als endgültig 

nicht bestanden.  

 

(3) Bei der Prüfungswiederholung müssen die damit 

verbundenen Lehrveranstaltungen nicht erneut be-

sucht werden. Die Studierenden können auf die Be-

freiung von einer erneuten Belegung verzichten.  

 

 

§ 18 Bewertung von Prüfungsleistungen 

 

(1) Als Noten zur Bewertung von Prüfungsleistun-

gen sind die folgenden Zahlenwerte zugelassen: 

1= sehr gut (eine hervorragende Leistung) 

2= gut (eine Leistung, die erheblich über den durch-

schnittlichen Anforderungen liegt) 

3= befriedigend (eine Leistung, die durchschnittli-

chen Anforderungen entspricht) 

4= ausreichend (eine Leistung, die trotz ihrer Mängel 

noch den Anforderungen genügt) 

5= nicht ausreichend (eine Leistung, die wegen er-

heblicher Mängel den Anforderungen nicht genügt) 

 

(2) Zur besseren Differenzierung können auch Zwi-

schennoten verwendet werden, sodass sich insge-

samt die folgende Notenskala ergibt: 

 

1,0; 1,3; 1,7; 2,0; 2,3; 2,7; 3,0; 3,3; 3,7; 4,0; 5,0 

 

(3) Eine Prüfungsleistung ist bestanden, wenn sie 

von den Prüferinnen bzw. Prüfern mit „ausreichend“ 

(4,0) bewertet worden ist. 

 

(4) Für das Modul duales Studium richtet sich die 

Bewertung nach § 9 Absatz 12 dieser Ordnung. Für 

das Projektmodul richtet sich die Bewertung nach 

§ 10 Abs. 12 dieser Ordnung.  

 

 

§ 19 Modulnoten und Gesamtnote  

 

(1) Die Gesamtnote des Masterabschlusses ergibt 

sich aus den Modulnoten, der Note für die Masterar-

beit (§ 14) und der mündlichen Prüfung (§ 15). In 

diese Gesamtnote gehen die Modulnoten mit insge-

samt zwei Dritteln und die Masterarbeit einschließ-

lich der mündlichen Prüfung mit einem Drittel ein. 

Innerhalb der Modulprüfungen werden die einzelnen 
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Prüfungen entsprechend dem Verhältnis ihrer Leis-

tungspunkte gewichtet. Bei der Masterarbeit werden 

die schriftliche Arbeit mit 75 Prozent und die münd-

liche Prüfung mit 25 Prozent gewichtet.  

 

(2) Die Gesamtnote errechnet sich daher nach fol-

gendem Verfahren: 

1. Es wird der mit den jeweiligen Leistungspunkten 

gewichtete Mittelwert aller Modulnoten gebildet.  

2. Der gemäß Nr. 1 ermittelte Wert wird mit dem 

Faktor 2/3 multipliziert.  

3. Die Note der Masterarbeit wird mit dem Faktor 

3/4 multipliziert. 

4. Die Note der mündlichen Prüfung wird mit dem 

Faktor 1/4 multipliziert. 

5. Die gemäß Nr. 3 und 4 errechneten Werte für die 

schriftliche Masterarbeit und die mündliche Prüfung 

werden addiert. Der errechnete Wert wird mit dem 

Faktor 1/3 multipliziert.  

6. Die gemäß Nr. 2 und 5 errechneten Werte für die 

Modulprüfungen und die Masterarbeit einschließlich 

der mündlichen Prüfung werden addiert und der er-

mittelte Wert nach der ersten Dezimalstelle hinter 

dem Komma ohne vorherige Rundung abgeschnit-

ten.  

7. Das nunmehr ermittelte Ergebnis ergibt folgende 

Noten: 

1,0 bis einschließlich 1,2: mit Auszeichnung 

1,3 bis einschließlich 1,5: sehr gut 

1,6 bis einschließlich 2,5: gut 

2,6 bis einschließlich 3,5: befriedigend 

3,6 bis einschließlich 4,0: ausreichend 

 

 

§ 20 Nachteilsausgleich  

 

(1) Weist eine Studierende bzw. ein Studierender 

nach, dass sie bzw. er wegen einer Behinderung bzw. 

einer chronischen Krankheit nicht in der Lage ist, 

Studien- und Prüfungsleistungen ganz oder teilweise 

in der vorgesehenen Form zu erbringen, legt der Prü-

fungsausschuss auf schriftlichen Antrag und in Ab-

sprache mit der Studierenden bzw. dem Studieren-

den und der jeweiligen Prüferin bzw. dem jeweiligen 

Prüfer Maßnahmen fest, durch die gleichwertige 

Studien- und Prüfungsleistungen innerhalb einer 

verlängerten Bearbeitungszeit oder in anderer Form 

erbracht werden können.  

 

(2) Soweit die Einhaltung von Fristen für die erst-

malige Meldung zu Prüfungen, die Wiederholung 

von Prüfungen, die Gründe für das Versäumnis von 

Prüfungen und die Einhaltung von Bearbeitungszei-

ten für Prüfungsarbeiten betroffen sind, steht der Be-

hinderung/chronischen Krankheit der Studierenden 

bzw. des Studierenden die Behinderung/chronische 

Krankheit und die dazu notwendige alleinige Betreu-

ung einer bzw. eines nahen Angehörigen gleich. 

Nahe Angehörige sind Kinder, Eltern, Großeltern, 

Ehepartnerinnen bzw. Ehepartner und Partnerinnen 

bzw. Partner in einer nichtehelichen Lebensgemein-

schaft.  

 

(3) Auf Antrag an den Prüfungsausschuss werden 

die Inanspruchnahme der Schutzfristen des § 3 

Abs. 2 und des § 6 Abs. 1 des Mutterschutzgesetzes 

(MuSchG) sowie die Regelungen zur Elternzeit in §§ 

15 und 16 des Gesetzes zum Elterngeld und zur El-

ternzeit (BEEG) entsprechend berücksichtigt.  

 

(4) Personen, die mit einem Kind, für das ihnen die 

Personenfürsorge zusteht, im selben Haushalt leben, 

sind berechtigt, einzelne Prüfungen nach Ablauf der 

in der Prüfungsordnung vorgesehenen Fristen abzu-

legen. Entsprechendes gilt für die Fristen und Bear-

beitungszeiten zur Erbringung von Studienleistun-

gen und Prüfungsleistungen sowie für Wiederho-

lungsprüfungen. Fristen werden in der Regel zu-

nächst um bis zu zwei Semester verlängert, Bearbei-

tungszeiten um ein Drittel der vorgesehenen Ge-

samtbearbeitungszeit. Die Berechtigung erlischt mit 

Ablauf des Semesters, in dem die genannten Voraus-

setzungen entfallen. Die Inanspruchnahme dieser 

Regelung erfolgt auf Antrag. Über weitergehende 

Einzelfallregelungen und die Erbringung von gleich-

wertigen Studien- und Prüfungsleistungen in anderer 

Form entscheidet der Prüfungsausschuss in Abspra-

che mit der Studierenden bzw. dem Studierenden 

und der jeweiligen Prüferin bzw. dem jeweiligen 

Prüfer. 

 

(5) Die Regelungen des Abs. 4 finden auch auf Spit-

zensportlerinnen bzw. Spitzensportler Anwendung. 

Als Spitzensportlerin bzw. Spitzensportler gilt, wer 

sich im Status eines A-, B- oder C-Nationalkaders 

befindet.  

 

(6) Auf schriftlichen Antrag an den Prüfungsaus-

schuss kann die Mitwirkung in gesetzlich vorgesehe-

nen Gremien und satzungsmäßigen Organen der 

Universität Potsdam bzw. der Filmuniversität sowie 

in satzungsmäßigen Organen der Selbstverwaltung 

der Studierenden an der Universität Potsdam bzw. 

der Filmuniversität berücksichtigt werden. Einzelne 

Prüfungsleistungen und Hochschulprüfungen kön-

nen aus diesem Grund nach Ablauf der in den Ord-

nungen vorgesehenen Fristen abgelegt werden. Die 

Fristen dürfen aus diesem Grund maximal um zwei 

Semester verlängert werden. 

 

 

§ 21 Anerkennung und Anrechnung von Leis-

tungen  
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(1) Studienzeiten, Prüfungs- und Studienleistungen, 

die in Studiengängen an anderen in- und ausländi-

schen Hochschulen, an entsprechenden Fernstudien-

einheiten oder in anderen Studiengängen der Filmu-

niversität oder der Universität Potsdam erbracht 

worden sind, sind anzuerkennen, es sei denn, es be-

stehen wesentliche Unterschiede hinsichtlich der er-

worbenen Kompetenzen (Lernergebnisse). Wird die 

Anerkennung von Prüfungs- und Studienleistungen 

versagt, so ist dies zu begründen. Gegen den Ableh-

nungsbescheid kann die Antragstellerin/der Antrag-

steller Widerspruch einlegen. 

 

(2) Außerhalb des Hochschulwesens erworbene 

Kenntnisse und Fähigkeiten werden bis zu 50 % auf 

das Studium angerechnet, wenn sie nach Inhalt und 

Niveau dem Teil des Studiums gleichwertig sind, der 

ersetzt werden soll. 

 

(3) Die Anerkennung gem. der Absätze 1 und 2 er-

folgt auf Antrag der Studierenden bzw. des Studie-

renden. Der Antrag auf Anerkennung soll mit der 

Aufnahme des Studiums im Studienbüro gestellt 

werden. Der Antrag auf Anerkennung von Prüfungs- 

und Studienleistungen, die durch Studienaufenthalte 

an anderen Hochschulen im Verlaufe des Studiums 

erbracht wurden, ist unmittelbar im Anschluss, i. d. 

R. innerhalb eines Semesters, zu stellen. Über die 

Anerkennung entscheidet der Prüfungsausschuss 

nach Stellungnahmeder zuständigen Fachprofesso-

rin bzw. des zuständigen Fachprofessors, ggf. der 

Studiendekanin bzw. des Studiendekans durch Be-

scheid, welcher mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu 

versehen ist. Nach Ablauf der vorgenannten Fristen 

wird das Anerkennungsverfahren abgelehnt. 

 

(4) Bei Anerkennung einer Prüfungs- und Studienle-

istung werden Leistungspunkte in dem Umfangan-

gerechnet, in dem sie bei entsprechender Leistung an 

der Filmuniversität oder der Universität Potsdam er-

worben worden wären. 

 

(5) Die Note einer anerkannten Leistung wird über-

nommen.5 

 

 

§ 22 Täuschung, wissenschaftliches Fehlverhal-

ten 

 

(1) Versucht eine Kandidatin bzw. ein Kandidat, das 

Ergebnis ihrer bzw. seiner Prüfungsleistung durch 

Täuschung oder Benutzung nicht zugelassener Hilfs-

mittel zu beeinflussen, wird die entsprechende Prü-

fungsleistung mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewer-

tet. Eine Kandidatin bzw. ein Kandidat, die bzw. der 

an einem Täuschungsversuch mitwirkt, kann von der 

jeweiligen Prüferin bzw. dem jeweiligen Prüfer oder 

der bzw. dem Aufsichtsführenden von der Fortset-

zung der Prüfung ausgeschlossen werden; in diesem 

Fall wird die betreffende Prüfungsleistung mit „nicht 

ausreichend“ (5,0) bewertet. In schweren Fällen, ins-

besondere solchen, die einen Straftatbestand erfül-

len, kann der Prüfungsausschuss die betreffende 

Kandidatin bzw. den betreffenden Kandidaten von 

der Erbringung weiterer Prüfungsleistungen aus-

schließen. Die Entscheidung trifft der Prüfungsaus-

schuss nach Anhörung der Kandidatin bzw. des Kan-

didaten.  

 

(2) Eine Kandidatin bzw. ein Kandidat, die bzw. der 

den ordnungsgemäßen Ablauf eines Leistungserfas-

sungsschrittes schwerwiegend stört, kann von der je-

weiligen Lehrkraft oder der bzw. dem Aufsichtsfüh-

renden von der weiteren Teilnahme an dem aktuellen 

Leistungserfassungsschritt ausgeschlossen werden; 

in diesem Fall wird der betreffende Leistungserfas-

sungsschritt mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet.  

 

(3) Reicht die Kandidatin bzw. der Kandidat eine 

schriftliche prüfungsrelevante Leistung ein, bei de-

ren Erbringung sie bzw. er sich wissenschaftlichen 

Fehlverhaltens schuldig gemacht hat, wird folgendes 

Verfahren praktiziert:  

 

1. Die entsprechende Prüfungsleistung wird mit 

„nicht ausreichend“ bewertet.  

 

2. Die betroffene Lehrkraft informiert darüber die 

Prüfungsausschussvorsitzende bzw. den Prüfungs-

ausschussvorsitzenden und kann die Erbringung 

weiterer Prüfungsleistungen derselben Kandidatin 

bzw. desselben Kandidaten ablehnen.  

 

3. Die als „nicht ausreichend“ bewertete Prüfungs-

leistung wird im Prüfungsverwaltungssystem mit 

dem Zusatz des wissenschaftlichen Fehlverhaltens 

vermerkt.  

 

4. Im Wiederholungsfall oder in schwerwiegenden 

vorsätzlichen Fällen wissenschaftlichen Fehlverhal-

tens kann der Prüfungsausschuss die betreffende 

Kandidatin bzw. den betreffenden Kandidaten von 

der Erbringung weiterer Prüfungsleistungen aus-

schließen. Die Entscheidung trifft der Prüfungsaus-

schuss nach Anhörung der Kandidatin bzw. des Kan-

didaten. Ein schwerwiegender Fall wissenschaftli-

chen Fehlverhaltens liegt insbesondere vor, wenn  

 

a) mehr als die Hälfte der Prüfungsleistung auf Pla-

giaten oder sonstigem wissenschaftlichen Fehlver-

halten beruht,  

 

b) die Kandidatin bzw. der Kandidat versucht, die 

Aufklärung des wissenschaftlichen Fehlverhaltens 

durch unlauteres Verhalten zu vereiteln, 
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c) durch das wissenschaftliche Fehlverhalten einer 

bzw. einem anderen Studierenden Nachteile zuge-

fügt worden sind, 

 

d) das wissenschaftliche Fehlverhalten gewerbsmä-

ßig oder zur Erlangung rechtswidriger Vermögens-

vorteile begangen wurde, oder  

 

e) die Kandidatin bzw. der Kandidat ein Beschäfti-

gungsverhältnis an der Universität Potsdam bzw. der 

Filmuniversität missbraucht.  

 

5. Auf Antrag der Kandidatin bzw. des Kandidaten 

oder der bzw. des Prüfungsausschussvorsitzenden 

wird entsprechend der Richtlinie „Selbstkontrolle in 

der Wissenschaft - Regelung zur Sicherung guter 

wissenschaftlicher Praxis an der Universität Pots-

dam“ vom 14. Februar 2002 (AmBek. Universität 

Potsdam Nr.2/2002, S. 18) der Einzelfall dem Om-

budsmann oder der Kommission für wissenschaftli-

ches Fehlverhalten zur Entscheidung vorgelegt. Ab-

schnitt II, 2., 2.1. S. 3 und 2.3. Abs. 1 bis 2e der 

Richtlinie „Selbstkontrolle in der Wissenschaft - Re-

gelung zur Sicherung guter wissenschaftlicher Pra-

xis an der Universität Potsdam“ gelten entsprechend. 

Das Ergebnis der Untersuchung legt die Kommis-

sion dem Prüfungsausschuss mit einem Vorschlag 

zur Entscheidung und weiteren Veranlassung vor. 

 

6. Je nach Schwere des Verstoßes kann der Prü-

fungsausschuss weitere Sanktionen verhängen, bis 

hin zur Erklärung „endgültig nicht bestanden“ der 

Prüfungsleistung.  

 

(4) Um einen Verdacht wissenschaftlichen Fehlver-

haltens überprüfen zu können, sind die Prüfenden 

berechtigt, von den Studierenden schriftliche Prü-

fungsleistungen, die nicht unter Aufsicht erbracht 

wurden, auch in elektronischer Form zu verlangen.  

 

(5) Belastende Entscheidungen sind den Studieren-

den unverzüglich schriftlich mitzuteilen, zu begrün-

den und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu verse-

hen.  

 

(6) Das Nähere wird durch die Richtlinie zur Siche-

rung guter wissenschaftlicher Praxis für Studierende 

an der Universität Potsdam („Plagiatsrichtlinie“) 

vom 20. Oktober 2010 (AmBek. Universität Pots-

dam Nr. 1/2011, S. 37) geregelt.  

 

(7) Stellt sich nachträglich heraus, dass bei einer 

schriftlichen prüfungsrelevanten Leistung wissen-

schaftliches Fehlverhalten vorlag, können die ergan-

gene Prüfungsentscheidung zurück genommen und 

die in Abs. 3 genannten Maßnahmen getroffen wer-

den. Die Rücknahme ist ausgeschlossen, wenn seit 

der Beendigung der Prüfung mehr als fünf Jahre ver-

gangen sind.  

 

 

§ 23 Abschlusszeugnis, Urkunde, Bescheinigun-

gen  

 

(1) Hat eine Studierende bzw. ein Studierender die 

zur Graduierung erforderlichen Leistungspunkte al-

ler Teilbereiche des Studiums erworben und liegen 

alle in dieser Ordnungen geforderten sonstigen Gra-

duierungsvoraussetzungen vor, so erfolgt ihre bzw. 

seine Graduierung ohne besonderen Antrag. In die-

sem Fall erhält sie bzw. er ein Zeugnis. Im Zeugnis 

werden alle Module und die Masterarbeit unter An-

gabe der erworbenen Leistungspunkte und ggf. der 

Benotungsinformation aufgeführt. Außerdem gibt 

das Zeugnis eine Gesamtnote an.  

 

(2) Das Zeugnis wird mit dem Datum des Tages aus-

gestellt, an dem die letzte Prüfungsleistung bewertet 

wurde. Das Zeugnis wird von der bzw. dem Vorsit-

zenden des Prüfungsausschusses unterzeichnet; es 

trägt das Siegel der Universität Potsdam und der Fil-

muniversität. Das Zeugnis wird in deutscher Sprache 

ausgegeben. Transcript of Records und Diploma 

Supplement werden in deutscher Sprache und engli-

scher Übersetzung ausgegeben.  

 

(3) 1Im Falle des Studienganges gemäß § 2 Abs. 1 

wird neben dem Zeugnis mit dem gleichen Datum 

eine deutschsprachige Urkunde über die Verleihung 

des akademischen Grades „Master of Laws (LL.M.)“ 

ausgestellt, welche den Studiengang und das Ge-

samturteil ausweist. ²Im Falle des Studienganges ge-

mäß § 2 Abs. 2 wird neben dem Zeugnis mit dem 

gleichen Datum eine deutschsprachige Urkunde über 

die Verleihung des akademischen Grades „Master of 

Business Administration (MBA)“ ausgestellt, wel-

che den Studiengang und das Gesamturteil ausweist. 

³Die Urkunde gemäß Satz 1 bzw. Satz 2 wird von der 

bzw. dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses 

und der Dekanin bzw. dem Dekan der Juristischen 

Fakultät der Universität Potsdam sowie der Dekanin 

bzw. dem Dekan der Fakultät I der Filmuniversität 

unterzeichnet; es trägt das Siegel der Universität 

Potsdam und der Filmuniversität.  

 

(4) Mit der Aushändigung der Urkunde gemäß 

Abs. 3 Satz 1 wird die Berechtigung zur Führung des 

akademischen Grades „Master of Laws (LL.M.)“ er-

worben. Mit der Aushändigung der Urkunde gemäß 

Abs. 3 Satz 2 wird die Berechtigung zur Führung des 

akademischen Grades „Master of Business Admi-

nistration (MBA)“ erworben. 
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(5) Studierenden ist nach der Exmatrikulation ohne 

Studienabschluss auf Antrag eine Bescheinigung 

auszustellen, die die erbrachten Studien- und Prü-

fungsleistungen sowie bei nicht bestandenen Prü-

fungsleistungen die Anzahl der in Anspruch genom-

menen Prüfungsversuche enthält. Haben die Studie-

renden die Masterprüfung endgültig nicht bestanden, 

wird auf Antrag eine Bescheinigung nach Satz 1 aus-

gestellt, die zusätzlich erkennen lässt, dass die Mas-

terprüfung endgültig nicht bestanden ist.  

 

 

§ 24 Mängel im Prüfungsverfahren  

 

(1) Erweist sich, dass das Prüfungsverfahren mit 

Mängeln behaftet war, die die Chancengleichheit er-

heblich verletzt haben, so kann der Prüfungsaus-

schuss auf Antrag einer Prüfungsteilnehmerin bzw. 

eines Prüfungsteilnehmers oder von Amts wegen an-

ordnen, dass von einer bestimmten Prüfungsteilneh-

merin bzw. einem bestimmten Prüfungsteilnehmer 

oder von allen Prüfungsteilnehmerinnen und Prü-

fungsteilnehmern die Prüfung oder einzelne Teile 

derselben zu wiederholen sind.  

 

(2) Ein Antrag nach Abs. 1 ist unverzüglich beim 

Prüfungsausschuss zu stellen. Er darf keine Bedin-

gungen enthalten und kann nicht zurückgenommen 

werden. Die Geltendmachung ist ausgeschlossen, 

wenn seit der Erbringung der Prüfungsleistung, die 

mit dem Mangel behaftet war, ein Monat verstrichen 

ist.  

 

 

§ 25 Ungültigkeit der Graduierung  

 

(1) Hat eine Kandidatin bzw. ein Kandidat in einem 

Leistungserfassungsprozess getäuscht und wird 

diese Tatsache erst nach Aushändigung des Zeugnis-

ses bekannt, kann der Prüfungsausschuss im Beneh-

men mit dem Fakultätsrat der Juristischen Fakultät 

der Universität Potsdam und dem Fakultätsrat der 

Fakultät I der Filmuniversität nachträglich die be-

troffenen Leistungspunkte entziehen oder deren No-

ten entsprechend berichtigen. Dies kann die Annul-

lierung der Graduierung zur Folge haben.  

 

(2) Waren die Voraussetzungen zur Teilnahme an ei-

nem Leistungserfassungsprozess nicht erfüllt, ohne 

dass die Kandidatin bzw. der Kandidat täuschen 

wollte, und wird diese Tatsache erst nach Aushändi-

gung des Zeugnisses bekannt, so wird dieser Mangel 

durch die Vergabe der Leistungspunkte beseitigt. 

Hat die Kandidatin bzw. der Kandidat die Teilnahme 

vorsätzlich zu Unrecht erwirkt, so entscheidet der 

Prüfungsausschuss im Benehmen mit dem Fakultäts-

rat der Juristischen Fakultät der Universität Potsdam 

und dem Fakultätsrat der Fakultät I der Filmuniver-

sität über die Rücknahme des Zeugnisses.  

 

(3) Vor einer Entscheidung ist der oder dem Be-

troffenen Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben.  

 

(4) Das unrichtige Zeugnis ist einzuziehen und ggf. 

ein neues zu erteilen. Mit dem unrichtigen Zeugnis 

ist auch die Graduierungsurkunde einzuziehen, wenn 

die Graduierung auf Grund einer Täuschung zu Un-

recht erfolgte.  

 

(5) Die Bestimmungen über die Entziehung von aka-

demischen Graden bleiben unberührt.  

 

 

§ 26 Einsicht in die Prüfungsakten  

 

(1) Nach der Bewertung eines Leistungserfassungs-

schrittes werden die Kandidatinnen und Kandidaten 

über das Ergebnis informiert und erhalten Einsicht in 

die jeweils für die Bewertung relevanten Unterlagen. 

Die Frist zur Einsichtnahme endet in der Regel zwei 

Monate nach Bekanntgabe der Bewertung. Die Lehr-

kräfte sind verpflichtet, dem Studienbüro die Bewer-

tung innerhalb von vier Wochen nach Ende des Leis-

tungserfassungsschrittes zu übermitteln. Die Studie-

renden sind angehalten, vor Beginn des Belegungs-

zeitraumes ihre Leistungsübersicht einzusehen.  

 

(2) Unbeschadet des Abs. 1 sind die für die Bewer-

tung relevanten Unterlagen aus dem Leistungserfas-

sungsprozess ein Jahr lang vom Lehrpersonal aufzu-

bewahren. Danach können sie an die Studierenden 

ausgehändigt oder ausgesondert werden.  

 

(3) Innerhalb eines Jahres nach Abschluss des Prü-

fungsverfahrens wird der Kandidatin bzw. dem Kan-

didaten auf Antrag Einsicht in die auf ihre bzw. seine 

Masterarbeit bezogenen Gutachten gewährt. Nach 

Ablauf von fünf Jahren nach Abschluss des Prü-

fungsverfahrens werden die Masterarbeiten unbe-

schadet der Regelung des Abs.2 ausgesondert.  

 

§ 27 Inkrafttreten  

 

Diese Ordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentli-

chung in den Amtlichen Bekanntmachungen der 

Universität Potsdam und der Filmuniversität in 

Kraft. Diese Ordnung gilt für alle Studierenden, die 

nach dem In-Kraft-Treten dieser Ordnung an der 

Universität Potsdam und der Filmuniversität Babels-

berg KONRAD WOLF in die in dieser Ordnung ge-

regelten Studiengänge immatrikuliert werden. 
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Anhang 1: Modulkatalog 

 

Name des Moduls: G1 – Digital Media Business Anzahl der Leistungspunkte (LP): 6 

Modulart (Pflicht- 

oder Wahlpflicht-

modul): 

Pflichtmodul 

Inhalte und Quali-

fikationsziele des 

Moduls: 

INHALTE: 

- Marktüberblick, Marktdynamiken, Medientechnologien 

- Grundlagen Development und Medienkonzeption, Formatentwicklung 

- Kosten und Erlöse in digitalen Medienmärkten, Geschäfts- und Erlösmodelle, Finan-

zierung und Recoupment 

QUALIFIKATIONSZIELE: 

Die Studierenden: 

• kennen die verschiedenen Medienmärkte und deren Besonderheiten; 

• beherrschen die Grundlagen der Entwicklung von Medienformaten; 

• verstehen die Geschäfts- und Erlösmodelle unterschiedlicher Medienmärkte. 

Modulprüfung 

(Anzahl, Form, 

Umfang, Arbeits-

aufwand in LP): 

1 Klausur, 120 min. 

Selbstlernzeit 

(in h): 
150 

Veranstaltungen 

(Lehrformen) 

Kontaktzeit 

(in h) 

Prüfungsnebenleistungen 

(Anzahl, Form, Umfang) Arbeitsaufwand ge-

samt 

(in LP) 
Für den Ab-

schluss des 

Moduls 

Für die Zulas-

sung zur Mo-

dulprüfung 

Vorlesung 6 Keine Keine 

30h Kontaktzeit 

+150h Selbstlernzeit 

= 180h Workload 

= 6 LP 

Seminar 12 Keine Keine 

Seminar 12 Keine Keine 

 

Häufigkeit des Angebots: Jährlich im Wintersemester 

Voraussetzung für die Teilnahme am Modul: Keine 

Anbietende Lehreinheit(en) 
Juristische Fakultät der Universität Potsdam und Fakul-

tät I der Filmuniversität Babelsberg KONRAD WOLF 
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Name des Moduls: G2 –Grundlagen Medienrecht Anzahl der Leistungspunkte (LP): 6 

Modulart (Pflicht- 

oder Wahlpflicht-

modul): 

Pflichtmodul 

Inhalte und Quali-

fikationsziele des 

Moduls: 

INHALTE: 

- Einführung in das Medienrecht 

- Urheberrecht, einschließlich des Rechts der Wahrnehmungsgesellschaften, Leistungs-

schutzrechte, Urhebervertragsrecht, internationale Urheberrechtsabkommen 

- Grundlagen Öffentliches Medienrecht 

 

QUALIFIKATIONSZIELE: 

Die Studierenden: 

• beherrschen die Grundlagen des Medienrechts sowie die des Urheberrechts und 

Urhebervertragsrechts, sowohl auf nationaler wie auch internationaler Ebene; 

• kennen die Grundlagen des Öffentlichen Medienrechts und deren Abgrenzung 

zum Privaten Medienrecht. 

Modulprüfung 

(Anzahl, Form, 

Umfang, Arbeits-

aufwand in LP): 

1 Klausur, 120 min 

Selbstlernzeit 

(in h): 
150 

Veranstaltungen 

(Lehrformen) 

Kontaktzeit 

(in h) 

Prüfungsnebenleistungen 

(Anzahl, Form, Umfang) Arbeitsaufwand ge-

samt 

(in LP) 
Für den Ab-

schluss des 

Moduls 

Für die Zulas-

sung zur Mo-

dulprüfung 

Vorlesung 6 Keine Keine 

30h Kontaktzeit 

+ 150h Selbstlernzeit 

= 180h Workload 

= 6 LP 

Vorlesung 12 Keine Keine 

Seminar 12 Keine Keine 

 

Häufigkeit des Angebots: Jährlich im Wintersemester 

Voraussetzung für die Teilnahme am Modul: Keine 

Anbietende Lehreinheit(en) 
Juristische Fakultät der Universität Potsdam und Fakul-

tät I der Filmuniversität Babelsberg KONRAD WOLF 
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Name des Moduls: G3 – Organisation und Projektmanagement Anzahl der Leistungspunkte (LP): 6 

Modulart (Pflicht- 

oder Wahlpflicht-

modul): 

Pflichtmodul 

Inhalte und Quali-

fikationsziele des 

Moduls: 

INHALTE: 

- Planungstools des Projektmanagements 

- Teammanagement, Zeitmanagement, Qualitätsmanagement 

- Case Studies Projektmanagement 

QUALIFIKATIONSZIELE: 

Die Studierenden: 

• kennen die Grundlagen der Organisation in Medienunternehmen; 

• beherrschen die Grundlagen des Projektmanagements und entsprechender Pla-

nungstools; 

• verfügen über vertiefte Kenntnisse des Team-, Zeit- und Qualitätsmanage-

ments; 

• sind in der Lage auf Basis des erlernten Wissens und mit Hilfe dargestellter 

Fallstudien Projekte selbstständig zu organisieren; 

• sind befähigt Fragestellungen schriftlich zu bearbeiten, zu analysieren und zu 

verteidigen. 

Modulprüfung 

(Anzahl, Form, 

Umfang, Arbeits-

aufwand in LP): 

1 Hausarbeit, 2.000 bis 4.000 Wörter oder 1 Klausur, 120 min 

Selbstlernzeit 

(in h): 
150 

Veranstaltungen 

(Lehrformen) 

Kontaktzeit 

(in h) 

Prüfungsnebenleistungen 

(Anzahl, Form, Umfang) Arbeitsaufwand ge-

samt 

(in LP) 
Für den Ab-

schluss des 

Moduls 

Für die Zulas-

sung zur Mo-

dulprüfung 

Seminar 6 Keine Keine 

30h Kontaktzeit 

+150h Selbstlernzeit 

= 180h Workload 

= 6 LP 

Seminar 12 Keine Keine 

Seminar 12 Keine Keine 

 

Häufigkeit des Angebots: Jährlich im Wintersemester 

Voraussetzung für die Teilnahme am Modul: Keine 

Anbietende Lehreinheit(en) 
Juristische Fakultät der Universität Potsdam und Fakul-

tät I der Filmuniversität Babelsberg KONRAD WOLF 
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Name des Moduls: G4–Vertragsgestaltung: Entwicklung, Pro-

duktion und Vertrieb 
Anzahl der Leistungspunkte (LP): 6 

Modulart (Pflicht- 

oder Wahlpflicht-

modul): 

Pflichtmodul 

Inhalte und Quali-

fikationsziele des 

Moduls: 

INHALTE: 

- Allgemeines und Besonderes Vertragsrecht 

- Vertragsgestaltung für Verträge während der Entwicklungsphase, Produktionsphase 

und Vertriebsphase eines Medienprojektes 

- Rechteklärung und Rechteerwerb 

- Schutz des Geistigen Eigentums 

- Vertriebsmodelle 

- Lizenz- und Formathandel 

QUALIFIKATIONSZIELE: 

Die Studierenden: 

• können die Teilfachgebiete einer Medienproduktion (Entwicklungs-, Produkti-

ons- und Vertriebsphase) reflektieren und darauf spezifische medienrechtliche 

Kompetenzen der Vertragskonzeption anwenden; 

• wissen, welche Schritte zur Rechteklärung und zum Rechteerwerb eingeleitet 

werden müssen; 

• können die Relevanz des Geistigen Eigentums in Medienproduktionen ein-

schätzen und kennen Werkzeuge zum Schutz desselben; 

• können die potentiellen Handlungsfelder der Rechtsbetreuung während einer 

Medienproduktion aufzeigen, voneinander unterscheiden und klassifizieren; 

• kennen Aktionsfelder der Lizenzierung und des Lizenzhandels; 

• sind befähigt Fragestellungen schriftlich zu bearbeiten, zu analysieren und zu 

verteidigen. 

Modulprüfung 

(Anzahl, Form, 

Umfang, Arbeits-

aufwand in LP): 

1 Hausarbeit, 2.000 bis 4.000 Wörter oder 1 Klausur, 120 min 

Selbstlernzeit 

(in h): 
150 

Veranstaltungen 

(Lehrformen) 

Kontaktzeit 

(in h) 

Prüfungsnebenleistungen 

(Anzahl, Form, Umfang) Arbeitsaufwand ge-

samt 

(in LP) 
Für den Ab-

schluss des 

Moduls 

Für die Zulas-

sung zur Mo-

dulprüfung 

Seminar 12 Keine Keine 

30h Kontaktzeit 

+ 150h Selbstlernzeit 

= 180h Workload 

= 6 LP 

Seminar 12 Keine Keine 

Seminar 6 Keine Keine 

 

Häufigkeit des Angebots: Jährlich im Wintersemester 

Voraussetzung für die Teilnahme am Modul: Keine 

Anbietende Lehreinheit(en) 
Juristische Fakultät der Universität Potsdam und Fakul-

tät I der Filmuniversität Babelsberg KONRAD WOLF 
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Name des Moduls: G5– Kommunikation, Verhandlung und 

Konfliktlösung 
Anzahl der Leistungspunkte (LP): 6 

Modulart (Pflicht- 

oder Wahlpflicht-

modul): 

Pflichtmodul 

Inhalte und Quali-

fikationsziele des 

Moduls: 

INHALTE: 

- Werkzeuge der Kommunikation, Mediation und Schlichtung 

- Vertragsverhandlung 

- Verfahrensrecht und Besonderheiten des Prozessrechts 

QUALIFIKATIONSZIELE: 

Die Studierenden: 

• beherrschen Werkzeuge erfolgreicher Kommunikation; 

• können fachwissenschaftliche Werkzeuge der Vertragsverhandlung anwenden; 

• kennen die Grundlagen des Verfahrensrechts und Besonderheiten des Medien-

prozessrechts; 

• sind in der Lage Fragestellungen der Seminaröffentlichkeit zu präsentieren und 

zu verteidigen. 

Modulprüfung 

(Anzahl, Form, 

Umfang, Arbeits-

aufwand in LP): 

1 Präsentation, 15 bis 30 min. oder 1 Hausarbeit, 2.000 bis 4.000 Wörter 

Selbstlernzeit 

(in h): 
150 

Veranstaltungen 

(Lehrformen) 

Kontaktzeit 

(in h) 

Prüfungsnebenleistungen 

(Anzahl, Form, Umfang) Arbeitsaufwand ge-

samt 

(in LP) 
Für den Ab-

schluss des 

Moduls 

Für die Zulas-

sung zur Mo-

dulprüfung 

Seminar 6 Keine Keine 

30h Kontaktzeit 

+ 150h Selbstlernzeit 

= 180h Workload 

= 6 LP 

Seminar 12 Keine Keine 

Seminar 12 Keine Keine 

 

Häufigkeit des Angebots: Jährlich im Wintersemester 

Voraussetzung für die Teilnahme am Modul: Keine 

Anbietende Lehreinheit(en) 
Juristische Fakultät der Universität Potsdam und Fakul-

tät I der Filmuniversität Babelsberg KONRAD WOLF 
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Name des Moduls: G6 – Leadership und Innovation Anzahl der Leistungspunkte (LP): 6 

Modulart (Pflicht- 

oder Wahlpflicht-

modul): 

Pflichtmodul 

Inhalte und Quali-

fikationsziele des 

Moduls: 

INHALTE: 

- Führung und Motivation in Kreativunternehmen 

- Creative Leadership und Communication 

- Innovations- und Change-Management 

 

QUALIFIKATIONSZIELE: 

Die Studierenden: 

• verfügen über grundlegende Methodenkenntnisse der Unternehmensorganisa-

tion und wissen diese anzuwenden; 

• kennen Werkzeuge der Führung und Motivation in Unternehmen und sind da-

mit in der Lage die eigenen Führungsfähigkeiten zu gestalten; 

• kennen Werkzeuge des Innovations- und Change-Managements; 

• sind in der Lage Fragestellungen der Seminaröffentlichkeit zu präsentieren und 

zu verteidigen. 

Modulprüfung 

(Anzahl, Form, 

Umfang, Arbeits-

aufwand in LP): 

1 Präsentation, 15 bis 30 min. oder 1 Hausarbeit, 2.000 bis 4.000 Wörter 

Selbstlernzeit 

(in h): 
150 

Veranstaltungen 

(Lehrformen) 

Kontaktzeit 

(in h) 

Prüfungsnebenleistungen 

(Anzahl, Form, Umfang) Arbeitsaufwand ge-

samt 

(in LP) 
Für den Ab-

schluss des 

Moduls 

Für die Zulas-

sung zur Mo-

dulprüfung 

Seminar 12 Keine Keine 30h Kontaktzeit 

+150h Selbstlernzeit 

= 180h Workload 

= 6 LP Seminar 18 Keine Keine 

 

Häufigkeit des Angebots: Jährlich im Sommersemester 

Voraussetzung für die Teilnahme am Modul: Keine 

Anbietende Lehreinheit(en) 
Juristische Fakultät der Universität Potsdam und Fakul-

tät I der Filmuniversität Babelsberg KONRAD WOLF 
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Name des Moduls: V1 – Vertiefung Medienrecht Anzahl der Leistungspunkte (LP): 6 

Modulart (Pflicht- 

oder Wahlpflicht-

modul): 

Pflichtmodul 

Inhalte und Quali-

fikationsziele des 

Moduls: 

INHALTE: 

-Wettbewerbsrechtliche und werberechtliche Bezüge des Urheberrechts und Medien-

rechts 

- Markenrecht, Kennzeichenrecht, Titelschutz 

- Rundfunkrecht, Recht der öffentlichen Wort- und Bildberichterstattung 

- Presserecht 

- Verlagsrecht, einschließlich Musikverlagsrecht und Musikvertragsrecht 

- Softwarerecht 

- Medienarbeitsrecht 

QUALIFIKATIONSZIELE: 

Die Studierenden: 

• verfügen über vertiefte Kenntnisse wettbewerbsrechtlicher und werberechtli-

cher Bezüge des Urheberrechts und Medienrechts; 

• haben Kenntnisse des Rundfunkrechts, des Presserechts, des Verlagsrechts, des 

Marken- und Kennzeichenrechts, die sie befähigen die mediale Konvergenz und 

Interferenz zu beurteilen und potentielle rechtliche Schnittpunkte zu erkennen 

und zu analysieren. 

Modulprüfung 

(Anzahl, Form, 

Umfang, Arbeits-

aufwand in LP): 

1 Klausur, 120 min. 

Selbstlernzeit 

(in h): 
150 

Veranstaltungen 

(Lehrformen) 

Kontaktzeit 

(in h) 

Prüfungsnebenleistungen 

(Anzahl, Form, Umfang) Arbeitsaufwand ge-

samt 

(in LP) 
Für den Ab-

schluss des 

Moduls 

Für die Zulas-

sung zur Mo-

dulprüfung 

Vorlesung 12 Keine Keine 

30h Kontaktzeit 

+150h Selbstlernzeit 

= 180h Workload 

= 6 LP 

Vorlesung 12 Keine Keine 

Vorlesung 6 Keine Keine 

 

Häufigkeit des Angebots: Jährlich im Sommersemester 

Voraussetzung für die Teilnahme am Modul: Keine 

Anbietende Lehreinheit(en) 
Juristische Fakultät der Universität Potsdam und Fakul-

tät I der Filmuniversität Babelsberg KONRAD WOLF 
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Name des Moduls: V2 – Verwertung und Lizenzen Anzahl der Leistungspunkte (LP): 6 

Modulart (Pflicht- 

oder Wahlpflicht-

modul): 

Pflichtmodul 

Inhalte und Quali-

fikationsziele des 

Moduls: 

INHALTE: 

- Verwertung von Medienprodukten 

- Lizenzvertragsrecht, Zweitverwertung 

- AGB-Recht 

- Vertragscontrolling 

 

QUALIFIKATIONSZIELE: 

Die Studierenden: 

• besitzen Wissen über das Lizenzvertragsrecht und deren Anwendungsgebiete; 

• kennen das AGB-Recht und wissen dies anzuwenden; 

• sind in der Lage Werkzeuge des Vertragscontrollings zu planen und zu gestal-

ten; 

• sind befähigt Fragestellungen schriftlich zu bearbeiten, zu analysieren und zu 

verteidigen. 

Modulprüfung 

(Anzahl, Form, 

Umfang, Arbeits-

aufwand in LP): 

1 Hausarbeit, 2.000 bis 4.000 Wörter oder 1 Präsentation 15 bis 30 min 

Selbstlernzeit 

(in h): 
150 

Veranstaltungen 

(Lehrformen) 

Kontaktzeit 

(in h) 

Prüfungsnebenleistungen 

(Anzahl, Form, Umfang) Arbeitsaufwand ge-

samt 

(in LP) 
Für den Ab-

schluss des 

Moduls 

Für die Zulas-

sung zur Mo-

dulprüfung 

Seminar 12 Keine Keine 

30h Kontaktzeit 

+150h Selbstlernzeit 

= 180h Workload 

= 6 LP 

Seminar 12 Keine Keine 

Seminar 6 Keine Keine 

 

Häufigkeit des Angebots: Jährlich im Sommersemester 

Voraussetzung für die Teilnahme am Modul: Keine 

Anbietende Lehreinheit(en) 
Juristische Fakultät der Universität Potsdam und Fakul-

tät I der Filmuniversität Babelsberg KONRAD WOLF 
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Name des Moduls: V3 – Digital Media: Recht, Produktion und 

Datenschutz 
Anzahl der Leistungspunkte (LP): 6 

Modulart (Pflicht- 

oder Wahlpflicht-

modul): 

Pflichtmodul 

Inhalte und Quali-

fikationsziele des 

Moduls: 

INHALTE: 

- Mediendienste-, Teledienste- und Telekommunikationsrecht, IT-Recht, E Commerce-

Recht 

- Recht der Unterhaltungs- und Kulturveranstaltungen sowie des Rechts der deutschen 

und europäischen Kulturförderung 

- New Media: Planung, Umsetzung, Auswertung 

- Softwarerecht 

- Datensicherheit und Datenschutzrecht 

QUALIFIKATIONSZIELE: 

Die Studierenden: 

• verfügen über Kenntnisse des Mediendienste-, Teledienste- und Telekommuni-

kationsrechts sowie des IT-Rechts und des E-Commerce-Rechts; 

• verfügen über Kenntnisse des Rechts der Unterhaltungs- und Kulturveranstal-

tungen und des Rechts der deutschen und europäischen Kulturförderung; 

• können medienrechtliche Fragestellungen bei Planung, Umsetzung und Aus-

wertung von New-Media-Projekten analysieren und beurteilen; 

• sind befähigt Fragestellungen schriftlich zu bearbeiten, zu analysieren und zu 

verteidigen. 

Modulprüfung 

(Anzahl, Form, 

Umfang, Arbeits-

aufwand in LP): 

1 Hausarbeit, 2.000 bis 4.000 Wörter oder 1 Präsentation 15 bis 30 min 

Selbstlernzeit 

(in h): 
150 

Veranstaltungen 

(Lehrformen) 

Kontaktzeit 

(in h) 

Prüfungsnebenleistungen 

(Anzahl, Form, Umfang) Arbeitsaufwand ge-

samt 

(in LP) 
Für den Ab-

schluss des 

Moduls 

Für die Zulas-

sung zur Mo-

dulprüfung 

Vorlesung 12 Keine Keine 

30h Kontaktzeit 

+150h Selbstlernzeit 

= 180h Workload 

= 6 LP 

Seminar 12 Keine Keine 

Seminar 6 Keine Keine 

 

Häufigkeit des Angebots: Jährlich im Sommersemester 

Voraussetzung für die Teilnahme am Modul: Keine 

Anbietende Lehreinheit(en) 
Juristische Fakultät der Universität Potsdam und Fakul-

tät I der Filmuniversität Babelsberg KONRAD WOLF 
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Name des Moduls: V4 – Vertiefung BWL Anzahl der Leistungspunkte (LP): 6 

Modulart (Pflicht- 

oder Wahlpflicht-

modul): 

Pflichtmodul 

Inhalte und Quali-

fikationsziele des 

Moduls: 

INHALTE: 

- Rechtsformen von Unternehmen 

- Betriebliches Rechnungswesen 

- Kostenarten und Preiskalkulation 

- Investition und Finanzierung 

QUALIFIKATIONSZIELE: 

Die Studierenden: 

• kennen die unterschiedlichen Rechtsformen und deren Spezifika; 

• verfügen über vertiefte Kenntnisse des betrieblichen Rechnungswesens; 

• sind vertraut mit Kostenarten und Preiskalkulationen sowie Investitions- und 

Finanzierungsrechnungen. 

Modulprüfung 

(Anzahl, Form, 

Umfang, Arbeits-

aufwand in LP): 

1 Klausur, 120 min. 

Selbstlernzeit 

(in h): 
150 

Veranstaltungen 

(Lehrformen) 

Kontaktzeit 

(in h) 

Prüfungsnebenleistungen 

(Anzahl, Form, Umfang) Arbeitsaufwand ge-

samt 

(in LP) 
Für den Ab-

schluss des 

Moduls 

Für die Zulas-

sung zur Mo-

dulprüfung 

Vorlesung 6 Keine Keine 

30h Kontaktzeit 

+150h Selbstlernzeit 

= 180h Workload 

= 6 LP 

Seminar 12 Keine Keine 

Seminar 12 Keine Keine 

 

Häufigkeit des Angebots: Jährlich im Sommersemester 

Voraussetzung für die Teilnahme am Modul: Keine 

Anbietende Lehreinheit(en) 
Juristische Fakultät der Universität Potsdam und Fakul-

tät I der Filmuniversität Babelsberg KONRAD WOLF 
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Name des Moduls: V5 – Strategische Planung und strategisches 

Management 
Anzahl der Leistungspunkte (LP): 6 

Modulart (Pflicht- 

oder Wahlpflicht-

modul): 

Pflichtmodul 

Inhalte und Quali-

fikationsziele des 

Moduls: 

INHALTE: 

- Strategische Planung und strategisches Management 

- Strategieanalyse und Strategieentwicklung 

- Strategieumsetzung und Strategiekontrolle 

QUALIFIKATIONSZIELE: 

Die Studierenden: 

• können Werkzeuge der strategischen Planung und des strategischen Manage-

ments anwenden; 

• können die verschiedenen Phasen des strategischen Managements voneinander 

abgrenzen und analysieren; 

• sind befähigt Fragestellungen schriftlich zu bearbeiten, zu analysieren und zu 

verteidigen. 

Modulprüfung 

(Anzahl, Form, 

Umfang, Arbeits-

aufwand in LP): 

1 Hausarbeit, 2.000 bis 4.000 Wörter oder 1 Präsentation 15 bis 30 min 

Selbstlernzeit 

(in h): 
150 

Veranstaltungen 

(Lehrformen) 

Kontaktzeit 

(in h) 

Prüfungsnebenleistungen 

(Anzahl, Form, Umfang) Arbeitsaufwand ge-

samt 

(in LP) 
Für den Ab-

schluss des 

Moduls 

Für die Zulas-

sung zur Mo-

dulprüfung 

Seminar 6 Keine Keine 

30h Kontaktzeit 

+150h Selbstlernzeit 

= 180h Workload 

= 6 LP 

Seminar 12 Keine Keine 

Seminar 12 Keine Keine 

 

Häufigkeit des Angebots: Jährlich im Sommersemester 

Voraussetzung für die Teilnahme am Modul: Keine 

Anbietende Lehreinheit(en) 
Juristische Fakultät der Universität Potsdam und Fakul-

tät I der Filmuniversität Babelsberg KONRAD WOLF 
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Name des Moduls: V6 – Digital Media Marketing and Distribu-

tion 
Anzahl der Leistungspunkte (LP): 6 

Modulart (Pflicht- 

oder Wahlpflicht-

modul): 

Pflichtmodul 

Inhalte und Quali-

fikationsziele des 

Moduls: 

INHALTE: 

- Charakteristika von Mediengütern 

- Digital Marketing 

- Customer Relationship Management 

- Medienforschung 

- Vertrieb von Mediengütern 

QUALIFIKATIONSZIELE: 

Die Studierenden: 

• kennen die Spezifika unterschiedlicher Mediengüter, können diese klassifizie-

ren und entsprechend analysieren; 

• beherrschen Elemente des Customer Relation Managements sowie fachwissen-

schaftliche Methoden der Medienforschung; 

• kennen die Kanäle der Mediendistribution und deren Spezifika; 

• sind befähigt Fragestellungen schriftlich zu bearbeiten, zu analysieren und zu 

verteidigen. 

Modulprüfung 

(Anzahl, Form, 

Umfang, Arbeits-

aufwand in LP): 

1 Hausarbeit, 2.000 bis 4.000 Wörter oder 1 Präsentation 15 bis 30 min 

Selbstlernzeit 

(in h): 
150 

Veranstaltungen 

(Lehrformen) 

Kontaktzeit 

(in h) 

Prüfungsnebenleistungen 

(Anzahl, Form, Umfang) Arbeitsaufwand ge-

samt 

(in LP) 
Für den Ab-

schluss des 

Moduls 

Für die Zulas-

sung zur Mo-

dulprüfung 

Seminar 12 Keine Keine 

30h Kontaktzeit 

+150h Selbstlernzeit 

= 180h Workload 

= 6 LP 

Seminar 6 Keine Keine 

Seminar 12 Keine Keine 

 

Häufigkeit des Angebots: Jährlich im Sommersemester 

Voraussetzung für die Teilnahme am Modul: Keine 

Anbietende Lehreinheit(en) 
Juristische Fakultät der Universität Potsdam und Fakul-

tät I der Filmuniversität Babelsberg KONRAD WOLF 
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Name des Moduls: G7 – Projektmodul Anzahl der Leistungspunkte (LP): 30 

Modulart (Pflicht- 

oder Wahlpflicht-

modul): 

Pflichtmodul 

Inhalte und Quali-

fikationsziele des 

Moduls: 

INHALTE: 

- Bearbeitung eines von den am Projektmodul teilnehmenden Unternehmen vorgegebe-

nen Projektthemas im Spannungsfeld Media Law und Media Management 

QUALIFIKATIONSZIELE: 

Die Studierenden: 

• können das theoretisch und fachmethodisch erlernte Wissen auf ein konkretes 

Projektthema anwenden; 

• entwickeln selbstständig Lösungsansätze für bisher unbekannte Problemstellun-

gen unter Berücksichtigung unterschiedlicher Bewertungsmaßstäbe; 

• sind in der Lage eigenverantwortlich und im Team Themenstellungen zu bear-

beiten; 

• können bereichsspezifische und –übergreifende Diskussionen zu projektnahen 

Themen führen; 

• sind befähigt Fragestellungen zu analysieren, zu beurteilen, schriftlich zu doku-

mentieren und Ergebnisse zu verteidigen. 

Modulprüfung 

(Anzahl, Form, 

Umfang, Arbeits-

aufwand in LP): 

1 unbenotete Projektdokumentation, 2.000 bis 4.000 Wörter 

Selbstlernzeit 

(in h): 
872 

Veranstaltungen 

(Lehrformen) 

Kontaktzeit 

(in h) 

Prüfungsnebenleistungen 

(Anzahl, Form, Umfang) Arbeitsaufwand ge-

samt 

(in LP) 
Für den Ab-

schluss des 

Moduls 

Für die Zulas-

sung zur Mo-

dulprüfung 

Seminar 4 Keine Keine 

28h Kontaktzeit 

+872h Selbstlernzeit 

= 900h Workload 

= 30 LP 

Seminar 12 Keine Keine 

Seminar 12 Keine Keine 

 

Häufigkeit des Angebots: Jährlich im Wintersemester 

Voraussetzung für die Teilnahme am Modul: Keine 

Anbietende Lehreinheit(en) 
Juristische Fakultät der Universität Potsdam und Fakul-

tät I der Filmuniversität Babelsberg KONRAD WOLF 
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Name des Moduls: G8 – Duales Studium Projektmodul Anzahl der Leistungspunkte (LP): 30 

Modulart (Pflicht- 

oder Wahlpflicht-

modul): 

Pflichtmodul 

Inhalte und Quali-

fikationsziele des 

Moduls: 

INHALTE: 

- Bearbeitung eines vom Unternehmen vorgegebenen Themas im Spannungsfeld Media 

Law und Media Management, mit dem ein Arbeitsverhältnis besteht bzw. für das die 

Studierenden tätig sind, in Einzelarbeit oder in Gruppen von in der Regel drei bis fünf 

Studierenden des Studienprogrammes 

QUALIFIKATIONSZIELE: 

Die Studierenden: 

• können das theoretisch und fachmethodisch erlernte Wissen auf ein konkretes 

Projektthema anwenden; 

• entwickeln selbstständig Lösungsansätze für bisher unbekannte Problemstellun-

gen unter Berücksichtigung unterschiedlicher Bewertungsmaßstäbe; 

• sind in der Lage eigenverantwortlich und im Team Themenstellungen zu bear-

beiten; 

• können bereichsspezifische und –übergreifende Diskussionen zu projektnahen 

Themen führen; 

• sind befähigt Fragestellungen zu analysieren, zu beurteilen, schriftlich zu doku-

mentieren und Ergebnisse zu verteidigen. 

Modulprüfung 

(Anzahl, Form, 

Umfang, Arbeits-

aufwand in LP): 

1 unbenotete Projektdokumentation, 2.000 bis 4.000 Wörter 

Selbstlernzeit 

(in h): 
872 

Veranstaltungen 

(Lehrformen) 

Kontaktzeit 

(in h) 

Prüfungsnebenleistungen 

(Anzahl, Form, Umfang) Arbeitsaufwand ge-

samt 

(in LP) 
Für den Ab-

schluss des 

Moduls 

Für die Zulas-

sung zur Mo-

dulprüfung 

Seminar 4 Keine Keine 

28h Kontaktzeit 

+872h Selbstlernzeit 

= 900h Workload 

= 30 LP 

Seminar 12 Keine Keine 

Seminar 12 Keine Keine 

 

Häufigkeit des Angebots: Jährlich im Wintersemester 

Voraussetzung für die Teilnahme am Modul: Keine 

Anbietende Lehreinheit(en) 
Juristische Fakultät der Universität Potsdam und Fakul-

tät I der Filmuniversität Babelsberg KONRAD WOLF 
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Anhang 2: Exemplarische Studienverlaufspläne 

 

Der Masterstudiengang „Medienrecht und -management“ hat im jeweiligen gewählten Abschluss einen Umfang 

von 330 Präsenzstunden, die sich im Vollzeitstudium auf vier Semester, im Teilzeitstudium auf sechs Semester 

verteilen. Die Veranstaltungen teilen sich auf zehn Pflicht- und drei Wahlpflichtmodule je gewähltem Abschluss 

auf. Aus den drei Wahlpflichtmodulen muss eines im entsprechenden Fachgebiet belegt werden. 

Im vierten (Vollzeitstudium) bzw. sechsten Semester (Teilzeitstudium) wird die Masterarbeit angefertigt. 

Hieraus ergeben sich folgende mögliche Studienverläufe: 

 

 

a) Vollzeitstudium (4 Semester) gemäß § 2 Abs. 1 mit dem Abschluss LL.M. 

 

Studienbeginn jährlich zum Wintersemester 

Modul Veranstaltung Kontakt-

zeit (in h) 

Leistungs-

punkte 

1. Semester 

Modul G1: Digital Media Business Vorlesung 6 

6 Modul G1: Digital Media Business Seminar 12 

Modul G1: Digital Media Business Seminar 12 

Modul G2: Grundlagen Medienrecht Vorlesung 6 

6 Modul G2: Grundlagen Medienrecht Vorlesung 12 

Modul G2: Grundlagen Medienrecht Seminar 12 

Modul G3: Organisation und Projekt-

management 

Seminar 
6 

6 
Modul G3: Organisation und Projekt-

management 

Seminar 
12 

Modul G3: Organisation und Projekt-

management 

Seminar 
12 

Modul G4: Vertragsgestaltung: Ent-

wicklung, Produktion undVertrieb 

Seminar 
12 

6 
Modul G4: Vertragsgestaltung: Ent-

wicklung, Produktion undVertrieb 

Seminar 
12 

Modul G4: Vertragsgestaltung: Ent-

wicklung, Produktion undVertrieb 

Seminar 
6 

Modul G5: Kommunikation, Verhand-

lung und Konfliktlösung 

Seminar 
6 

6 
Modul G5: Kommunikation, Verhand-

lung und Konfliktlösung 

Seminar 
12 

Modul G5: Kommunikation, Verhand-

lung und Konfliktlösung 

Seminar 
12 

Gesamt 1. Semester 150 30 

 

Modul Veranstaltung Kontakt-

zeit (in h) 

Leistungs-

punkte 

2. Semester 

Modul V1: Vertiefung Medienrecht Vorlesung 12 

6 Modul V1: Vertiefung Medienrecht Vorlesung 12 

Modul V1: Vertiefung Medienrecht Vorlesung 6 

Modul V2: Verwertung und Lizenzen Seminar 12 

6 Modul V2: Verwertung und Lizenzen Seminar 12 

Modul V2: Verwertung und Lizenzen Seminar 6 

Modul V3: Digital Media - Recht, Pro-

duktion und Datenschutz 

Vorlesung 
12 

6 
Modul V3: Digital Media - Recht, Pro-

duktion und Datenschutz 

Seminar 
12 

Modul V3: Digital Media - Recht, Pro-

duktion und Datenschutz 

Seminar 
6 

Modul V4: Vertiefung BWL Vorlesung 6 
6 

Modul V4: Vertiefung BWL Seminar 12 
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Modul V4: Vertiefung BWL Seminar 12 

Modul G6: Leadership und Innovation Seminar 12 
6 

Modul G6: Leadership und Innovation Seminar 18 

Gesamt 2. Semester 150 30 

 

Modul Veranstaltung Kontakt-

zeit (in h) 

Leistungs-

punkte 

3. Semester 

Modul G7: Projektmodul Seminar 4 

30 Modul G7: Projektmodul Seminar 12 

Modul G7: Projektmodul Seminar 12 

Gesamt 3. Semester 28 30 

 

Modul Veranstaltung Kontakt-

zeit (in h) 

Leistungs-

punkte 

4. Semester 

 Masterarbeit, Disputation 2 30 

Gesamt 4. Semester 2 30 

Gesamt 330 120 

 

 
b) Teilzeitstudium (6 Semester) gemäß § 2 Abs. 1 mit dem Abschluss LL.M. 

 

Studienbeginn jährlich zum Wintersemester 

Modul Veranstaltung Kontakt-

zeit (in h) 

Leistungs-

punkte 

1. Semester 

Modul G1: Digital Media Business Vorlesung 6 

6 Modul G1: Digital Media Business Seminar 12 

Modul G1: Digital Media Business Seminar 12 

Modul G2: Grundlagen Medienrecht Vorlesung 6 

6 Modul G2: Grundlagen Medienrecht Vorlesung 12 

Modul G2: Grundlagen Medienrecht Seminar 12 

Modul G3: Organisation und Projekt-

management 

Seminar 
6 

6 
Modul G3: Organisation und Projekt-

management 

Seminar 
12 

Modul G3: Organisation und Projekt-

management 

Seminar 
12 

Gesamt 1. Semester 90 18 

 

Modul Veranstaltung Kontakt-

zeit (in h) 

Leistungs-

punkte 

2. Semester 

Modul V1: Vertiefung Medienrecht Vorlesung 12 

6 Modul V1: Vertiefung Medienrecht Vorlesung 12 

Modul V1: Vertiefung Medienrecht Vorlesung 6 

Modul V2: Verwertung und Lizenzen Seminar 12 

6 Modul V2: Verwertung und Lizenzen Seminar 12 

Modul V2: Verwertung und Lizenzen Seminar 6 

Modul V3: Digital Media - Recht, Pro-

duktion und Datenschutz 

Vorlesung 
12 

6 
Modul V3: Digital Media - Recht, Pro-

duktion und Datenschutz 

Seminar 
12 

Modul V3: Digital Media - Recht, Pro-

duktion und Datenschutz 

Seminar 
6 

Gesamt 2. Semester 90 18 
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Modul Veranstaltung Kontakt-

zeit (in h) 

Leistungs-

punkte 

3. Semester 

Modul G4: Vertragsgestaltung: Ent-

wicklung, Produktion undVertrieb 

Seminar 
12 

6 
Modul G4: Vertragsgestaltung: Ent-

wicklung, Produktion undVertrieb 

Seminar 
12 

Modul G4: Vertragsgestaltung: Ent-

wicklung, Produktion undVertrieb 

Seminar 
6 

Modul G5: Kommunikation, Verhand-

lung und Konfliktlösung 

Seminar 
6 

6 
Modul G5: Kommunikation, Verhand-

lung und Konfliktlösung 

Seminar 
12 

Modul G5: Kommunikation, Verhand-

lung und Konfliktlösung 

Seminar 
12 

Gesamt 3. Semester 60 12 

 

Modul Veranstaltung Kontakt-

zeit (in h) 

Leistungs-

punkte 

4. Semester 

Modul V4: Vertiefung BWL Vorlesung 6 

6 Modul V4: Vertiefung BWL Seminar 12 

Modul V4: Vertiefung BWL Seminar 12 

Modul G6: Leadership und Innovation Seminar 12 
6 

Modul G6: Leadership und Innovation Seminar 18 

Gesamt 4. Semester 60 12 

 

Modul Veranstaltung Kontakt-

zeit (in h) 

Leistungs-

punkte 

5. Semester 

Modul G7: Projektmodul Seminar 4 

30 Modul G7: Projektmodul Seminar 12 

Modul G7: Projektmodul Seminar 12 

Gesamt 5. Semester 28 30 

 

Modul Veranstaltung Kontakt-

zeit (in h) 

Leistungs-

punkte 

6. Semester 

 Masterarbeit, Disputation 2 30 

Gesamt 6. Semester 2 30 

Gesamt 330 120 

 

 

c) Vollzeitstudium (4 Semester) gemäß § 2 Abs. mit dem Abschluss MBA 

 

Studienbeginn jährlich zum Wintersemester 

Modul Veranstaltung Kontakt-

zeit (in h) 

Leistungs-

punkte 

1. Semester 

Modul G1: Digital Media Business Vorlesung 6 

6 Modul G1: Digital Media Business Seminar 12 

Modul G1: Digital Media Business Seminar 12 

Modul G2: Grundlagen Medienrecht Vorlesung 6 

6 Modul G2: Grundlagen Medienrecht Vorlesung 12 

Modul G2: Grundlagen Medienrecht Seminar 12 

Modul G3: Organisation und Projekt-

management 

Seminar 
6 6 
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Modul G3: Organisation und Projekt-

management 

Seminar 
12 

Modul G3: Organisation und Projekt-

management 

Seminar 
12 

Modul G4: Vertragsgestaltung: Ent-

wicklung, Produktion undVertrieb 

Seminar 
12 

6 
Modul G4: Vertragsgestaltung: Ent-

wicklung, Produktion undVertrieb 

Seminar 
12 

Modul G4: Vertragsgestaltung: Ent-

wicklung, Produktion undVertrieb 

Seminar 
6 

Modul G5: Kommunikation, Verhand-

lung und Konfliktlösung 

Seminar 
6 

6 
Modul G5: Kommunikation, Verhand-

lung und Konfliktlösung 

Seminar 
12 

Modul G5: Kommunikation, Verhand-

lung und Konfliktlösung 

Seminar 
12 

Gesamt 1. Semester 150 30 

 

Modul Veranstaltung Kontakt-

zeit (in h) 

Leistungs-

punkte 

2. Semester 

Modul V4: Vertiefung BWL Vorlesung 6 

6 Modul V4: Vertiefung BWL Seminar 12 

Modul V4: Vertiefung BWL Seminar 12 

Modul V5: Strategische Planung und 

strategisches Management 

Seminar 
6 

6 
Modul V5: Strategische Planung und 

strategisches Management 

Seminar 
12 

Modul V5: Strategische Planung und 

strategisches Management 

Seminar 
12 

Modul V6: Digital Media Marketing 

and Distribution 

Seminar 
12 

6 
Modul V6: Digital Media Marketing 

and Distribution 

Seminar 
6 

Modul V6: Digital Media Marketing 

and Distribution 

Seminar 
12 

Modul V1: Vertiefung Medienrecht Vorlesung 12 

6 Modul V1: Vertiefung Medienrecht Vorlesung 12 

Modul V1: Vertiefung Medienrecht Vorlesung 6 

Modul G6: Leadership und Innovation Seminar 12 
6 

Modul G6: Leadership und Innovation Seminar 18 

Gesamt 2. Semester 150 30 

 

Modul Veranstaltung Kontakt-

zeit (in h) 

Leistungs-

punkte 

3. Semester 

Modul G7: Projektmodul Seminar 4 

30 Modul G7: Projektmodul Seminar 12 

Modul G7: Projektmodul Seminar 12 

Gesamt 3. Semester 28 30 

 

Modul Veranstaltung Kontakt-

zeit (in h) 

Leistungs-

punkte 

4. Semester 

 Masterarbeit, Disputation 2 30 

Gesamt 4. Semester 2 30 

Gesamt 330 120 
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d) Teilzeitstudium (6 Semester) gemäß § 2 Abs. 2 mit dem Abschluss MBA 

 
Studienbeginn jährlich zum Wintersemester 

Modul Veranstaltung Kontakt-

zeit (in h) 

Leistungs-

punkte 

1. Semester 

Modul G1: Digital Media Business Vorlesung 6 

6 Modul G1: Digital Media Business Seminar 12 

Modul G1: Digital Media Business Seminar 12 

Modul G2: Grundlagen Medienrecht Vorlesung 6 

6 Modul G2: Grundlagen Medienrecht Vorlesung 12 

Modul G2: Grundlagen Medienrecht Seminar 12 

Modul G3: Organisation und Projekt-

management 

Seminar 
6 

6 
Modul G3: Organisation und Projekt-

management 

Seminar 
12 

Modul G3: Organisation und Projekt-

management 

Seminar 
12 

Gesamt 1. Semester 90 18 

 

Modul Veranstaltung Kontakt-

zeit (in h) 

Leistungs-

punkte 

2. Semester 

Modul V4: Vertiefung BWL Vorlesung 6 

6 Modul V4: Vertiefung BWL Seminar 12 

Modul V4: Vertiefung BWL Seminar 12 

Modul V5: Strategische Planung und 

strategisches Management 

Seminar 
6 

6 
Modul V5: Strategische Planung und 

strategisches Management 

Seminar 
12 

Modul V5: Strategische Planung und 

strategisches Management 

Seminar 
12 

Modul V6: Digital Media Marketing 

and Distribution 

Seminar 
12 

6 
Modul V6: Digital Media Marketing 

and Distribution 

Seminar 
6 

Modul V6: Digital Media Marketing 

and Distribution 

Seminar 
12 

Gesamt 2. Semester 90 18 

 

Modul Veranstaltung Kontakt-

zeit (in h) 

Leistungs-

punkte 

3. Semester 

Modul G4: Vertragsgestaltung: Ent-

wicklung, Produktion undVertrieb 

Seminar 
12 

6 
Modul G4: Vertragsgestaltung: Ent-

wicklung, Produktion undVertrieb 

Seminar 
12 

Modul G4: Vertragsgestaltung: Ent-

wicklung, Produktion undVertrieb 

Seminar 
6 

Modul G5: Kommunikation, Verhand-

lung und Konfliktlösung 

Seminar 
6 

6 
Modul G5: Kommunikation, Verhand-

lung und Konfliktlösung 

Seminar 
12 

Modul G5: Kommunikation, Verhand-

lung und Konfliktlösung 

Seminar 
12 

Gesamt 3. Semester 60 12 
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Modul Veranstaltung Kontakt-

zeit (in h) 

Leistungs-

punkte 

4. Semester 

Modul V1: Vertiefung Medienrecht Vorlesung 12 

6 Modul V1: Vertiefung Medienrecht Vorlesung 12 

Modul V1: Vertiefung Medienrecht Vorlesung 6 

Modul G6: Leadership und Innovation Seminar 12 
6 

Modul G6: Leadership und Innovation Seminar 18 

Gesamt 4. Semester 60 12 

 

Modul Veranstaltung Kontakt-

zeit (in h) 

Leistungs-

punkte 

5. Semester 

Modul G7: Projektmodul Seminar 4 

30 Modul G7: Projektmodul Seminar 12 

Modul G7: Projektmodul Seminar 12 

Gesamt 5. Semester 28 30 

 

Modul Veranstaltung Kontakt-

zeit (in h) 

Leistungs-

punkte 

6. Semester 

 Masterarbeit, Disputation 2 30 

Gesamt 6. Semester 2 30 

Gesamt 330 120 

 
 

 

 

 


